
Mitteilungsblatt der Gemeinde Salz        Nr. 199 /200 /201                    

s’ Durf-
Bliedle   

Januar/Februar/März  2016



- 2 -

In eigener Sache 3
Neujahrsansprache 5
Aus der Gemeinde 10
Öffnungszeiten der Ämter in Bad Neustadt 11
Das ändert sich im Jahr 2016 14
Parkende Fahrzeuge auf dem Gehweg 17
Wasserschutzgebiet Löhriether Tal festgesetzt 19
Wissenswertes rund um Salz 22
Industriebaracke Frankenstrasse 26
Anzeigepflicht für den Betrieb von Regenwasseranlagen
oder eines Brunnens im Gemeindegebiet Salz 28
Meldung von Grundflächenänderung an Gebäuden 33

Informationen zum neuen Bundesmeldegesetz 49

KIDS – Bliedle 35 – 42
Sälzer Bote 45

Private Kleinanzeigen 51
Rente und Soziales 55
Pflegeunterstützungsgeld auf für Minijobbende 58
Krabbelgruppe Zwergenstübchen 59
Sälzer Dorf – Quiz 61
Gewinner des letzten Dorfquiz 63
Fotos der vorletzten Gewinner 65
Fälligkeit der Hundesteuer 68
DJK Salz                                                                                      69
Hähnchenkalender 73
Ortssprechtage in Bad Neustadt a. d. Saale 74
Auskunft und Beratung der dt. Rentenversicherung Ufr. 75
Veranstaltungskalender 76
Abfallkalender 80
Notdienste und wichtige Rufnummern 82
Aus den Vereinen 85
Impressum 89
Werbung im Durf – Bliedle 91

InhaltsverzeichnisInhaltsverzeichnis



- 3 -

In eigener SacheIn eigener Sache

Wieder ist ein Jahr vergangen und wieder starte ich in ein neues Durf – Bliedle
Jahr. Damit der Blick in unser Bliedle immer wieder Spass macht bin ich immer
auf der Suche nach neuen Ideen. 

Wie oft bin ich durch unser Dorf gegangen und habe mich gefragt was die alten
Gebäude, Eingänge und Wappen zu erzählen hätten, wenn sie könnten. Zum
Glück gibt es Monika Iffert, die uns mehr zu unserem Ort erzählen kann. In dieser
und in den nächsten Ausgaben werden wir einiges Erfahren und mit offenen
Augen beim nächsten Spaziergang das Gelesen wiederfinden. 

Ab dieser Ausgabe gibt es für unsere Kleinen eine eigenes „Kids – Bliedle“. Dort
findet ihr unter anderem eine Gute – Nacht – Geschichte, Rätsel, Buchtipps und
eine Bastelanleitung. 

Natürlich möchte ich mich auch für die Einsendung von Herrn Sietz, von Frau
Monika Iffert, Frau Brigitte Anna Melzer – Hohenester, dem Kindergarten Salz, der
Feuerwehr und der DJK Salz bedanken,  so dass immer Interessantes und
Wissenswertes im Durf – Bliedle erscheinen konnte. Aber auch denjenigen ein
Vergelt´s Gott, die mit Worten Verbesserungen und Anregungen zur Mitgestaltung
beitrugen. Nur so kann unser Gemeindeblatt informell und doch unterhaltsam
sein. 

Ich wünsche allen ein Gesundes und Erfolgreiches Jahr 2016. 

Ihre Carina Bachstein
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www.lohi.de/hohenroth

Vorteile für Familien nutzen.

Unsere Steuern 
machen Profi s.

Wir zeigen Arbeitnehmern, Rentnern und Pensionären - im Rahmen einer Mitgliedschaft  
begrenzt nach § 4 Nr.  11 StBerG - alle Möglichkeiten auf, Steuervorteile zu nutzen.

Lohnsteuerhilfe Bayern e. V.
Neulandstraße 8 · 97618 Hohenroth

Telefon: 09771 636397-0
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NeujahrsanspracheNeujahrsansprache

Ihnen allen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wünsche ich ein erfolgreiches
und gesegnetes neues Jahr 2016.
Sicher halten auch Sie, in den letzten Tagen des zu Ende gehenden Jahres,
Rückschau auf das vergangene Jahr. Vielleicht ist das eine oder andere nicht so
gekommen, wie Sie sich das zu Beginn des Jahres vorgestellt hatten. Dennoch
hoffe ich, dass Sie mit dem, was Sie erreicht haben, bei genauerer Betrachtung
zufrieden sein können. 
So war es auch unserer Gemeinde nicht immer möglich alle geplanten Ziele und
Wünsche zu verwirklichen, denn die finanziellen Möglichkeiten steckten uns
unsere Grenzen ab. Dennoch können wir zufrieden sein, denn Dank des
ehrenamtlichen Engagements vieler Mitbürgerinnen und Mitbürger in den
verschiedensten Vereinen und Institutionen konnte viel für unser Dorf getan
werden. Für diese Hingabe und Opferbereitschaft sage ich ein ganz herzliches
Dankeschön allen, die mit dazu beigetragen haben, unser Zusammenleben zu
verbessern, jenen die unser Hab und Gut schützen, die unsere Gesundheit durch
Aktivitäten jeglicher Art erhalten, die mithelfen das Leid anderer zu mildern und
jene, die die Gabe haben anderen Freude zu schenken und Wissen
weiterzugeben. Für diese stete und unermüdliche Bereitschaft im Dienst der
Gemeinschaft sage ich ein herzliches Dankeschön für das zurückliegende und
das kommende Jahr.

Blicken wir zurück auf das vergangene Jahr 2015. Hier nur einige Aktivitäten…

Januar
Im Januar fand die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr 
Salz statt. Dem ging die Gründung eines Feuerwehrvereins voraus. Steffen 
Koch wurde zum 1. Vorsitzenden des Feuerwehrvereins gewählt.
Wie in den vergangenen Jahren gab es auch dieses Jahr wieder den 
Neujahrsempfang für alle Vereinsvorstände und Gruppierungen in der 
Gemeinde.
Unsere Buslinie konnte zum Jahresbeginn mit dem Nessi Tarif starten, 
welcher sehr attraktive Fahrpreise für die Sälzer Bürger bereithält und 
die Möglichkeit schafft, auf den Buslinien der Stadt Bad Neustadt mit 
den gleichen Fahrkarten weiterzufahren.
Der Gemeinderat begann mit den Vorplanungen zum Neubau eines 
Kindergartens mit Kinderhort in Salz.
Die Sanierung der Karl-Straub-Grundschule in Salz ging ebenfalls in die 
Planung.
Das neue Baugebiet Strahlunger Straße wurde auf den Weg gebracht.

Februar
Durch Dr. Markus Söder und Regierungspräsident Dr. Paul Beinhofer wurde
im bayerischen Staatsministerium der Finanzen in Nürnberg der Bescheid
zur Förderung des Breitbandausbaus übergeben.
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NeujahrsanspracheNeujahrsansprache
Fasching in Salz:

Kappenabend und Frauenfasching der DJK Salz.
Kinderfasching im Schützenhaus mit Faschingsumzug begleitet durch die
Sälzer Dorfmusikanten.
Kesselfleischessen der Freiwilligen Feuerwehr Salz.

Die Bürgerversammlung wurde mit einer guten Beteiligung im
Gemeindezentrum abgehalten.
Die erste Besprechung zum Thema „Schaffung eines Kunstrasenplatzes“
fand im Landratsamt Bad Neustadt statt. Im Verlauf weiterer Gespräche
wurde dieses Vorhaben jedoch von Seiten der DJK und der Gemeinde
verworfen.

März
Es kam zu einem Wasserrohrbruch in der Straße „An der Bahn“, welcher
große Wasserverluste und hohe Reparaturkosten verursachte.
Die Skifreizeit der DJK führte nach Nauders.
Der Gemeinderat entschied sich gegen ein kaltes Fernwärmenetz mit
Eisspeicher für das Baugebiet „Strahlungen Straße“.
Der Rhönklub Salz pflanzte zwei neue Linden im Stadtweg, um die Lücke in
der Lindenallee wieder zu schließen.
Die Gemeinde und der Rhönklub führten die Aktion saubere Landschaft in
Salz durch und befreiten die Sälzer Fluren von allerlei Unrat.

April
Die Bude Salz plante den Neubau eines Vereinsheimes „Am Fronhof“.
Die Sälzer Dorfmusikanten luden zum Frühjahrskonzert ins
Gemeindezentrum ein.
Die Jahreshauptversammlung des Kindergartenvereins wurde abgehalten.
Die Maibaumaufstellung des Rhönklubs Salz wurde wieder mit der
Unterstützung der Feuerwehr und den Sälzer Dorfmusikanten verwirklicht.

Mai
Der Kinderspielplatz „Am Ludwigsbühl“ musste wegen mutwilliger
Beschädigungen für geraume Zeit gesperrt werden.
Zur „Höhbergwallfahrt“ machte sich die Pfarreiengemeinschaft Sankt
Bonifatius um den Höhberg auf.
Die neue Opti-Kreuzung mit Ampelanlage wurde in Betrieb genommen.
Die DJK Jugendleitung fuhr mit den Kindern aus Salz zum Zeltlager auf den
Totnansberg.
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NeujahrsanspracheNeujahrsansprache
Juni

Mit einer feierlichen Fahrzeugweihe wurde der freiwilligen Feuerwehr der
neue Mannschaftsbus übergeben.
Der Bodensee war das Ziel der diesjährigen Frauenbund-Fahrt.
Das Saale Musicum im Gemeindezentrum wurde in diesem Jahr durch die
DJK Salz organisiert.

Juli
Das Seefest wurde wieder von der Bude Salz veranstaltet.
Die Karl-Straub-Grundschule sammelte Spenden mit ihrer Aktion „Kinder
laufen für Kinder“.
Das Pfarrfest der katholischen Pfarrei fand im Kirchhof statt.
Mit einem Spatenstich wurde der Bau des neuen Vereinsheims der Bude
Salz begonnen.
Der Schützenverein hielt wieder sein traditionelles Jugendzeltlager ab.

August
Die Haus- und Gartenfreunde trafen sich zum Sommerfest auf ihrer
Plantage.
Mit den Schulferien starteten die Sanierungsarbeiten in der Karl-Straub-
Grundschule in Salz.
Die Gemeinde gab im Rahmen einer außerordentlichen Bürgerversammlung
aktuelle Informationen zum Bauvorhaben „Kindergarten – Neubau am
Hirtshorn“ bekannt.
Die Fertigstellung der Baumaßnahme „Alte Straße“ wurde mit den Anliegern,
dem Gemeinderat und der Baufirma gefeiert.

September
Nach vielen Jahren „Restaurant Elena“ verließ Schorsch im September als
Pächter das Schützenhaus in Salz. 
So musste auch die Dart-Gruppe ihren bisherigen Standort aufgeben und
zog ins Gemeindezentrum um.
Die Sanierungsarbeiten an der Karl-Straub-Grundschule waren zum
Schulbeginn größtenteils abgeschlossen.
Frau Herbert wurde als Schulsekretärin unserer Grundschule verabschiedet.

Oktober
Informationstafeln über den Veitsberg und das Pfalzgebiet Salz wurden am
Gemeindezentrum und im Gemeindegebiet von Salz aufgestellt.
Die DJK Salz lud verdiente Vereinsmitglieder zu einem Ehrennachmittag ins
Sportheim ein.
Die Salzgrotte „Sälzer Haus“ wurde mit einem Tag der offenen Tür eröffnet.
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NeujahrsanspracheNeujahrsansprache
Der Spielwarenbasar lockte wieder zahlreiche junge Familien ins
Gemeindezentrum.
Das schon traditionelle Kirchweihessen der Bude Salz wurde am Centplatz
gefeiert.

November
Die vierten Klassen der Grundschule Salz besuchten den Bürgermeister im
Rathaus und informierten sich über die Gemeinde.
Der Kindergarten Salz traf sich zu einer Martinsfeier in der Pfarrkirche. Beim
anschließenden Laternenumzug durch das Dorf wurden die singenden
Kinder von den Sälzer Dorfmusikanten begleitet.
Am Volkstrauertag wurde der Opfer von Terror und Gewalt gedacht und zur
Erinnerung Blumen am Kriegerdenkmal niedergelegt.
Der 5. Weihnachtsmarkt wurde von der DJK Salz im Gemeindezentrum
durchgeführt.

Dezember
Die Gemeinde lud die Senioren der Gemeinde Salz zur Weihnachtsfeier ins
Gemeindezentrum ein.
Der Grundsatzbeschluss zum Bau eines neuen Feuerwehrhauses auf dem
Gelände der ehemaligen Industriebrache in Salz wurde gefällt.
Der Bau des neuen Vereinsheims der Bude Salz steht kurz vor seiner
Vollendung. 

So kann die Gemeinde Salz auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken. Alle
Anzeichen sprechen dafür, dass es auch im neuen Jahr wieder zahlreiche
Herausforderungen für die Gemeinde zu bewältigen gilt. Es wird unser aller
Anstrengungen bedürfen, um diesen Herausforderungen zu genügen. Nicht
zuletzt wird der Erfolg aber auch von der Einsicht abhängen, dass nicht alles, was
wünschenswert wäre, auch machbar ist. Wenn wir unsere persönlichen
Erwartungen, aber auch die an die Gemeinschaft gerichteten Ansprüche
beschränken, wenn wir dem Gemeinwohl den Vorrang einräumen vor dem
Eigennutz, wenn wir als mündige Bürger das notwendige Maß an Bürgersinn und
Gemeinsinn unter Beweis stellen, dann dürfen wir mit Zuversicht und Optimismus
auch das neue Jahr auf uns zukommen lassen.
Nur so kann das Jahr 2016 auch für unsere Gemeinde ein gutes, erfolgreiches
und glückliches Jahr werden. 
Ich wünsche Ihnen für das kommende Jahr Glück und Segen für all Ihre Pläne
und gutes Gelingen für ihr Tun. 

Martin Schmitt
1. Bürgermeister
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Aus der Gemeinde  -  Aus der Gemeinde  -  www.salz.de

Amtsstunden des 1. Bürgermeisters, Centplatz 2
Montag 19:00 – 21:00 Uhr
Donnerstag 17:00 – 18:00 Uhr

Telefonnummern der Gemeinde
Rathaus Salz       Tel.: 09771/68103

Fax: 09771/68104
buergermeister@salz.de

Außerhalb der offiziellen Amtsstunden steht Ihnen der 1. Bürgermeister
Martin Schmitt in dringenden Fällen unter Tel.-Nr.: 0171/8609565
zur Verfügung.

Bauhofgemeinschaft Hohenroth 09771/994109
Mobiltelefon 1 0171/5342539
Mobiltelefon 2 0160/7111798 

     

Poststelle Salz

Im Getränkemarkt neben tegut-Markt in SALZ

*************
GELBE Säcke erhalten Sie entweder während der

Amtstunden im Rathaus, im Bauhof oder im tegut Salz 

Im Gemeindezentrum zuständig für die Schlüsselübergabe, Termine
und Geschirrausgabe ist Frau Tatjana Poleschuk aus Niederlauer. 

Terminvereinbarung unter  Telefon-Nr.  09771-6354923
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Öffnungszeiten der Ämter in Bad NeustadtÖffnungszeiten der Ämter in Bad Neustadt

Dienststunden der Verwaltungsgemeinschaft, Goethestr. 1

Montag bis Freitag 08:00 – 12:30 Uhr
Dienstag 14:00 – 16:30 Uhr
Donnerstag 14:00 – 17:30 Uhr

Telefonnummer 09771/6160-0
Telefax 09771/6160-66
Telefax (Bauamt) 09771/6160-77

Internet: www.bad-neustadt-vgem.de
E-Mail: mail@bad-neustadt-vgem.de

Bürgerbüro der VG – Geschäftsstelle

Montag / Dienstag 08:00 – 16:30 Uhr
Mittwoch / Freitag 08.00 – 12:30 Uhr
Donnerstag 08:00 – 17:30 Uhr

Telefonnummer: 09771/6160-70

Servicecenter des Finanzamtes, Meiningerstr. 39

Montag bis Mittwoch: 08:00 – 13:00 Uhr
Donnerstag: 08:00 – 17:00 Uhr
Freitag: 08:00 – 13:00 Uhr
   
Telefonnummer: 09771/9104-0
Telefax: 09771/9104-444

Zulassungsstelle Bad Neustadt a. d. Saale, Siemensstraße 10

Mo. - Do.: 08:00 – 12:00 Uhr
Di. + Do.: 13:30 – 15:30 Uhr
Fr.: 08:00 – 12:30 Uhr



- 12 -

Öffnungszeiten der Ämter in Bad NeustadtÖffnungszeiten der Ämter in Bad Neustadt

Führerscheinstelle, Siemensstraße 10 
Mo. - Do.: 08:00 – 12:00 Uhr
Di. + Do.: 13:30 – 15:30 Uhr
Fr.: 08:00 – 12:30 Uhr
Telefonnummer: 0 97 71/94-610

Agentur für Arbeit, Roßmarktstr. 40 
Mo., Di., Mi., Fr.: 07:30 – 12:30 Uhr
Do.: 07:30 – 17:00 Uhr
Telefonnummer: 0 800/4 55 55 00

Jobcenter im Landkreis Rhön-Grabfeld, Roßmarktstr. 40
Mo. - Fr.: 07:30 – 12:30 Uhr
Do.: 13:30  – 16:00 Uhr
Telefonnummer: 0 97 71/ 63 64-7 89

Pflegestützpunkt Rhön – Grabfeld
Mo., Mi., Fr.: 10:00 – 13:00 Uhr
Di. + Do 16:00 – 17:00 Uhr
Telefonnummer 09771/94-129

Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen 
Mo. – Do.: 08:00 – 12:30 Uhr

13:30 – 16:00 Uhr
Fr.: 08:00 – 12:30 Uhr
Telefonnummer 0 97 71/ 94 – 550

          – 552
- 565
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Unser Service für Sie:

 kostenloser      Cholesterin- u. 

 Lieferservice                Blutzucker- 

                Bestimmungen 

 Barmer Hausapotheke  

          

 Verleih von Inhalationsgeräten,       Reisemedizin 

 Babywaagen, Milchpumpen          Homöopathie  

u.v.m.

 Hubertus Apotheke Salz, Apothekerin Andrea Jopp, 

   Hauptstr.5, 97616 Salz 

Telefon 09771 - 635 44-0 

                Fax      09771 - 635 44  - 10 

    email:email@hubertus-apotheke-salz.de

             geöffnet Mo - Fr. 8.00 - 18.30, Sa. 9.00 - 13.00 
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Das ändert sich im Jahr 2016 Das ändert sich im Jahr 2016 

Lohnsteuer-Freibeträge: Steuerpflichtige mussten Freibeträge für den
Lohnsteuerabzug bisher jedes Jahr neu beantragen. Das ist bald nicht mehr nötig,
denn ab 2016 gelten Freibeträge zwei Jahre lang. Wer also einen Freibetrag ab
dem 1. Januar eingetragen hat, kann davon bis Ende 2017 profitieren.

Altersvorsorge: Diese mindert künftig stärker die Steuer. Der Fiskus erkennt
bisher 80 Prozent der Aufwendungen an – ab 2016 sind es bis zu 82 Prozent. Das
bedeutet: Steuerpflichtige können dann bis zu 18 669 Euro steuerlich geltend
machen. Bei Ehepaaren werden Aufwendungen in einer Höhe von bis zu 37 338
Euro als Sonderausgaben berücksichtigt.

Renten: Ab Juli 2016 steigt das Altersgeld voraussichtlich um 4,3 Prozent (West)
bzw. 5 Prozent (Ost). Allerdings verändert sich ab 2016 auch die
Rentenbesteuerung – und das nicht zum Positiven für die Ruheständler. Denn der
steuerpflichtige Anteil steigt für Neurentner von 70 auf 72 Prozent. Damit sind für
sie nur noch 28 Prozent der Rente steuerfrei.

Arbeit im Alter: Mit Rentenbeiträgen die eigene Rente erhöhen
Zudem soll die Flexi-Rente kommen. Die Bundesregierung will damit einen
fließenden Übergang in den Ruhestand ermöglichen. Für Arbeitnehmer soll es
sich dann stärker als bisher auszahlen, wenn sie über die Altersgrenze von derzeit
65 Jahren und vier Monaten hinaus einem Job nachgehen. Das heißt konkret:
Künftig sollen sie Beiträge in die Rentenversicherung zahlen können, die ihre
Rente erhöhen. Bislang zahlen Arbeitgeber, die einen Rentner beschäftigen, ihren
Anteil in die Rentenkasse, ohne dass dies die Rente des Beschäftigten erhöht.

Grundfreibetrag: Dieser steigt ab dem 1. Januar um 180 Euro. Dann müssen
Ledige erst Einkommen von mehr als 8652 Euro versteuern. Ehepaare müssen
erst Einkommensteuer zahlen, wenn sie mehr als 17 304 Euro verdienen. Erhöht
wird auch der Kinderfreibetrag – um 48 Euro von 2256 auf 2304 Euro.

Kindergeld: Auch das steigt im kommenden Jahr um zwei Euro. Künftig gibt es
für das erste und zweite Kind 190 Euro, für das dritte 196 und für jedes weitere
221 Euro pro Monat. Zudem wird der Kinderzuschlag erhöht. Diesen können
Geringverdiener, die zwar ihren eigenen Bedarf aber nicht den ihrer Kinder
decken können, beantragen. Ab Juli 2016 gibt’s dann 160 statt 140 Euro.

Wer Kindergeld beziehen will, muss ab 2016 aber eindeutig identifizierbar sein –
die Familienkassen brauchen dafür die Steuer-Identifikationsnummer (Steuer-ID)
des Kindergeldbeziehers sowie der Kinder. Das gilt unabhängig vom Geburtsjahr
des Kindes. Falls die Angaben nicht vorliegen, werden Eltern im Laufe des Jahres
angeschrieben.

Freistellungsaufträge: Auch die Banken brauchen ab dem 1. Januar die Steuer-
ID ihrer Kunden. Denn andernfalls verlieren Freistellungsaufträge ihre Gültigkeit.
Fehlen die Angaben, müssen Kunden aber keinen neuen Antrag stellen. Es reicht,
wenn sie der Bank ihre Steuer-ID nennen. Bei Gemeinschaftskonten gilt: Die
Nummer müssen beide Ehe- beziehungsweise Lebenspartnern mitteilen.
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Das ändert sich im Jahr 2016Das ändert sich im Jahr 2016  

Überweisungen: Kontonummer und Bankleitzahl haben bald endgültig
ausgedient. Privatpersonen müssen ab 1. Februar die IBAN (International Bank
Account Number) verwenden. Indirekt bleiben die Bankleitzahl und die
Kontonummer den Kunden aber erhalten – als Teil der 22-stelligen IBAN-Nummer
folgen die Angaben nach der Länderkennung „DE“ und einer zweistelligen
Prüfnummer.

Hartz IV und Leistungen für Asylbewerber: Sowohl Langzeitarbeitslose als
auch Asylsuchende erhalten 2016 mehr Geld. Bei den Hartz-IV-Beziehern beträgt
die Erhöhung monatlich zwischen drei und fünf Euro. Ein Alleinstehender
bekommt künftig monatlich 404 Euro (plus 5 Euro). Bei Paaren steigt der Satz um
vier Euro auf 364 Euro je Partner. Für Kinder bis sechs Jahre gibt’s drei Euro
mehr und somit 237 Euro im Monat. Für Kinder zwischen sieben und 14 Jahren
sind 270 Euro (ebenfalls plus 3 Euro) vorgesehen und für Jugendliche bis 18
Jahren 306 Euro (plus 4 Euro).

Im ähnlichen Maße steigen auch die Leistungen für Asylbewerber. Ein
alleinstehender Flüchtling beispielsweise bekommt ab dem neuen Jahr 364 statt
wie bisher 359 Euro.

Briefe und Pakete: Jetzt wird’s wieder teurer: Ab dem 1. Januar 2016 kostet der
Versand eines Standardbriefs (bis 20 Gramm) 70 statt bisher 62 Cent. Ebenfalls
mehr verlangt die Deutsche Post künftig für Standardbriefe und Postkarten ins
Ausland. Diese werden dann 80 statt 90 Cent kosten. Mit 3,55 statt 3,45 Euro wird
auch der Versand eines Großbriefs (bis 500 Gramm) ins Ausland teurer.

Angehoben werden auch die Aufschlagspreise für Einschreiben, nämlich von 1,80
auf 2,15 Euro (Inland) bzw. von 2,15 auf 2,50 Euro (Ausland), sowie für den
Versand von Wertvollem. Wer ab dem neuen Jahr bis zu 100 Euro Bargeld oder
bis zu 500 Sachwert verschicken möchte, muss dafür einen Aufpreis von 4,30
statt wie bisher 3,95 Euro zahlen.

Kfz-Steuer für Elektroautos: Reine Elektrofahrzeuge, die ab 1. Januar
zugelassen werden, sind für fünf Jahre von der Kfz-Steuer befreit. Das ist deutlich
weniger als bisher: E-Autos, die bis 31. Dezember zugelassen werden, genießen
noch zehn Jahre lang die Befreiung von der Kfz-Steuer. Wird der Stromer
innerhalb des steuerbefreiten Zeitraums verkauft, muss der neue Halter für den
noch verbleibenden Zeitraum laut Auto Club Europa (ACE) ebenfalls keine Kfz-
Steuern zahlen. Hybrid-Fahrzeuge und Autos mit einem sogenannten Range-
Extender genießen das Steuerprivileg übrigens nicht: Sie gelten nicht als
Elektrofahrzeuge im Sinne des Kraftfahrzeugsteuergesetzes.
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 … wünscht die  

Freiwillige Feuerwehr 

Salz!  

 

Die Christbäume werden vormittags  

 am 16.01.2016  

von der Jugend gegen eine kleine Spende  

  (bitte Spende nicht am Baum befestigen)    

            eingesammelt. 
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Parkende Fahrzeuge auf GehwegenParkende Fahrzeuge auf Gehwegen

Immer mehr parkende Fahrzeuge auf Gehwegen führen zu Problemen. Vor allem
erschwert das rücksichtslose Parken den Verkehrsfluss, denn die vorbeifahrenden
Fahrzeuge müssen auf die Gegenfahrbahn ausweichen. Aber auch die
Passanten, die mit Rollator, Rollstuhl oder Kinderwagen unterwegs sind, können
den Gehweg nicht mehr benutzen. Dazu zählen auch Kinder mit ihren Fahrrädern,
die dadurch gezwungen sind, auf die Fahrbahn auszuweichen und somit
gefährdet werden. Diese Gefahrensituationen kann man umgehen, wenn
sämtliche Fahrzeuge zukünftig nicht mehr auf den Gehsteig abgestellt werden. 
Das Halten ist vor allem an engen und unübersichtlichen Straßenstellen und im
Bereich von scharfen Kurven unzulässig (§ 12 Abs. 1 Nr. 1 und 2 StVO). Wer sein
Fahrzeug verlässt oder länger als 3 Minuten hält, der parkt (§ 12 Abs. 2 StVO). 
Betroffen von parkenden Fahrzeugen auf Gehwegen ist das gesamte
Gemeindegebiet!

   

Unzulässiges Halten auf Gehwegen wird mit 
10 Euro – Grundtatbestand
15 Euro – mit Behinderung

geahndet.

Unzulässiges Parken auf Gehwegen wird mit
20 Euro – Grundtatbestand
30 Euro – mit Behinderung

geahndet.

Die Gemeinde Salz bittet um Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme aller
Verkehrsteilnehmer auf den Straßen.
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Wasserschutzgebiet Löhriether Tal festgesetztWasserschutzgebiet Löhriether Tal festgesetzt

Mit Bescheid vom 28.07.2015 hat das Landratsamt Rhön-Grabfeld die
Verordnung zum Wasserschutzgebiet Löhriether Tal festgesetzt. Damit finden die
Borstbrunnen, welche mit einem Volumen von rd. 500.000 m³ rd. 40% des
Wasserbedarfs decken, den im Wasserhaushaltsgesetz begründeten Schutz vor
nachteiligen Einwirkungen.

Entsprechend dem Stand der Erkenntnisse bzw. Technik wurde das Zufluss- und
Fassungsgebiet analysiert und in Zonen mit unterschiedlichen
Schutzbestimmungen gegeneinander abgegrenzt.   

Die Festsetzung eines Wasserschutzgebietes ist eine hoheitliche Aufgabe und fällt
dabei in die Zuständigkeit des Landratsamtes als Träger des Verfahrens. Sie kann
vom Landratsamt zwar grundsätzlich auch ohne Antrag und Mitwirkung eines
Wasserversorgers vorgenommen werden, allgemein üblich ist aber, dass der
Wasserversorger die erforderlichen Unterlagen erarbeitet und vorlegt.
Entsprechend ist hier vorgegangen worden: Die Stadtwerke Bad Neustadt haben
gutachterliche Ermittlungen eingeholt, die v.a. hydrogeologische und hydraulische
Gegebenheiten (wie sind unter- und oberirdische Zuflussrichtungen zu beurteilen,
nach welchen Zeiträumen fließt das Wasser den Brunnen zu und wie sind
Deckschicht-Schutzfunktionen des Erdaufbaus zu bewerten) zum Gegenstand
hatten, wozu auch an relevanten Stellen Erkundungsbohrungen zusätzlichen
Aufschluss gegeben haben. Die Art der bestehenden Flächennutzung ist
grundsätzlich nicht maßgeblich.

Auf Basis dieser Untersuchungen wurde in Abstimmung mit dem zuständigen
Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen ein Vorschlag zur Ausweisung des
Wasserschutzgebietes erarbeitet und beim Landratsamt Rhön-Grabfeld beantragt.
Dabei wurde unterschieden nach folgenden Schutzzonen:

I: Fassungsbereich (eingezäunt- mind. 10m um Brunnen)
II: Engere Schutzzone (Zuflusszeit vom äußeren Rand 50 Tage)
III:Weitere Schutzzone (umfasst Grenze des Einzugsgebietes) bzw. Abstufung

der Nutzungsbeschränkung bei entsprechender Art und Mächtigkeit der
Grundwasserüberdeckung:

III A: hier: Flächen mit weniger guten Deckschichten und die zur Fassung hin
entwässern (Oberflächenwasserscheide)

III B: hier: Angrenzende Flächen mind. mittlerer Schutzfunktion und Steilhänge,
die die Grenzen des (unterirdischen) Wassereinzugsgebiets beinhalten.

Zum Schutz der Trinkwasserversorgung sieht der Gesetzgeber im Rahmen der
Festsetzung von Wasserschutzgebieten Auflagen bzw. Verbote vor. Diese sind
entsprechend der individuell vorliegenden Verhältnisse auszugestalten und
werden in der Regel aus einem sogenannten Musterkatalog entwickelt. Hier war
unter dem Strich keine Notwendigkeit gegeben, besondere zusätzliche Auflagen
zu fordern.
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Wasserschutzgebiet Löhriether Tal festgesetztWasserschutzgebiet Löhriether Tal festgesetzt

In vielen Punkten beziehen sich die Auflagen auf Neuerrichtung, Änderung und
Erweiterung. Der Bestand genießt Bestandsschutz. Gegliedert sind die
Regelungen für

1. Eingriffe in den Untergrund
2. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
3. Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen
4. Verkehrswege, Plätze mit besonderer Zweckbestimmung, Hausgärten,

sonstigen Handlungen
5. bauliche Anlagen
6. landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und gärtnerische Flächennutzungen

Als wesentliche Besonderheiten sind festzuhalten, dass sich die Größe des
beantragten Schutzgebietes gegenüber dem Stand von 1994 deutlich reduziert
hat, der Ortsteil Löhrieth jedoch im Schutzgebiet liegt, allerdings im äußersten
Bereich (IIIB) mit den niedrigsten Auflagen. Entscheidend dabei ist, dass die Zone
III aufgeteilt ist in IIIA und IIIB. Damit werden von Haus aus unterschiedliche
Anforderungen in den unterteilten Schutzzonen gestellt. Laut Anlagenverordnung,
die den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen regelt, bedeutet dies bei der
Aufteilung, dass nur der innere Bereich als Schutzgebiet im Sinne der
Anlagenverordnung gilt. D.h. IIIB (also der Ort Löhrieth) wird nicht als
Schutzgebiet gewertet. Deshalb gelten für zentrale Fragestellungen wie
Güllegruben und Ölbehälter keine besonderen Anforderungen aus der
Schutzgebietsverordnung sondern nur die allgemeinen Anforderungen.

Für Abwasseranlagen wurden die Regelungen für Löhrieth in den Zonen IIIA und
B ebenfalls so angepasst, dass für den öffentlichen Bereich für die Errichtung und
Erweiterung als Mindestanforderung die in ATV A142 formulierten allgemein
anerkannten Regeln der Technik vorgesehen sind und für Gebäude- und
Grundstücksentwässerungsanlagen (Privatbereich) keine anderen Forderungen
erhoben werden wie für Anschlüsse außerhalb des Schutzgebietes. Hier gilt u.a.
die bestehende Entwässerungssatzung der Stadt Bad Neustadt/Saale.
Ausnahme: Bei Erstinbetriebnahme ist die Dichtheit zu prüfen.

Weiterhin ist die Ausweisung von Baugebieten innerhalb der Zone IIIB – also auf
angrenzenden Ortsflächen nicht eingeschränkt. 

Das Wasserhaushaltsgesetz regelt auch die Kosten- und Ausgleichsansprüche
soweit durch die Festsetzung und die Auflagen eines Wasserschutzgebietes das
Eigentum unzumutbar beschränkt und diese Beschränkung nicht durch eine
Befreiung oder andere Maßnahmen vermieden oder ausgeglichen werden kann.
Dies gilt auch für den Fall, dass erhöhte Anforderungen an die ordnungsgemäße
land- oder forstwirtschaftliche Nutzung eines Grundstücks gestellt werden und
damit wirtschaftliche Nachteile einhergehen. Ansprechpartner ist für diesem 
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Wasserschutzgebiet Löhriether Tal festgesetztWasserschutzgebiet Löhriether Tal festgesetzt

Themenkreis der jeweils zuständige Wasserversorger, also hier die Stadtwerke
Bad Neustadt a. d. Saale. 

In den nächsten Wochen werden diesbezüglich mit betroffenen Eigentümern und
Grundstücksnutzern - v.a. mit den Landwirten grundsätzliche Klärungen zu treffen
sein, wie der Weg zur Beurteilung von Einschränkungen und deren Ausgleich
beschritten wird. In der Vergangenheit wurden bereits auf freiwilliger Basis
Bewirtschaftungsmodelle vereinbart, deren Erfahrungen hier mit einfließen sollen.

Die Schutzgebietsverordnung mit den flurstücksnummernscharfen Schutzzonen
des Wasserschutzgebietes können Sie auf der Homepage der Stadtwerke unter
www.stw-badnes.de --> Wasser --> Wasserschutzgebiet oder auch gerne bei den
Stadtwerken einsehen.
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Wussten Sie, dass Salz eines der Dörfer in Unterfranken ist, das die 
meisten historischen Hoftore hat? 

 

Es gibt sechs verschiedene Hoftorarten in Salz 
- Holzrahmentor 
- Spitzbogentor (oder auch Pforte genannt) 
- Rundbogentor 
- Vorhangbogentor 
- Eselsrückenpforte 
- Kragsturzpforte 

 

Haben Sie diese Hoftore schon einmal in Salz gesehen? NEIN? 
Deshalb möchte ich Ihnen heute erklären, wie sie die Eselsrückenpforte von dem 
Vorhangbogentor unterscheiden können. Dafür braucht es natürlich auch etwas 
Fantasie. 
 

Hier nun die zwei Torarten: 
 
 

 

Hier ein Tor        Hier ein Volant (Vorhang) 
 

Fällt Ihnen etwas auf? 
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Hier müssen Sie genauer hinschauen.  

Aber dafür gibt es ja kleine „Eselsbrücken“ � 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier ist wieder ein Tor 
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Hier sehen Sie nun zwei (na ja, Teile davon) Esel. Stellen Sie sich vor, diese alten 
Esel hätten schwer in ihrem Leben gearbeitet und deshalb hängt ihnen der Rücken 

sehr durch, deshalb scheint das Hinterteil extrem hoch zu stehen. 
Auf dem Bild mit dem Tor sehen sie zwei Bögen, die nach oben gewölbt sind. Die 

sollen die Hinterteile der zwei Esel, die sich gegenüberstehen,  darstellen 
 

Ich hoffe, so ist es verständlich erklärt und Sie finden die beiden Tore in Salz. Es 
sollte nicht zu schwer sein. 
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THEATER 2016

Die THEATERGRUPPE WINDSHAUSEN präsentiert 

- Kinderstück in einem Akt-

Hauptstück in 3 Akten
„Der Ersatzverlobte“

Aufführungstermine im Sportheim Windshausen:

13.02.2016 19:00 Uhr
19.02.2016 19:00 Uhr
21.02.2016 17:30 Uhr

Aufführungstermin* im Sportheim Schönau:

27.02.2016 19:00 Uhr 
*keine Platzreservierung!

PLATZRESERVIERUNG FÜR DIE AUFFÜHRUNGEN IN WINDSHAUSEN UNTER 
09771 6370457

 (Bitte auf den Anrufbeantworter sprechen)

ODER PER E-MAIL AN: 
theater-windshausen@gmx.de

(benötigte Angaben: Name, Anzahl, Datum der Aufführung)
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BRK Kreisverband Rhön-Grabfeld
Sonnenstraße 1
09771 6123-0
info@kvrhoen-grabfeld.brk.de
www.kvrhoen-grabfeld.brk.de

NOTRUF             112

Zentrale    09771  6123-0

  09771 6123-12 

                                       
Christian Gensler   09771 6123-39

Petra Fuchs   09771 6123-43

Sebastian Büchs   09771 6123-31

Heiko Stäblein   09771 6123-33

Harald Gensler   09771 6123-44   
 

Susanne Orf    09771 6123-0         

Malteser Hilfsdienst 
gemeinnützige GmbH 
Lohweg 2
97638 Mellrichstadt
Telefon: 0 97 76 / 81 11 – 0
www.malteser-mellrichstadt.de 

 

 

 

 

 

»Fragen?      Rufen Sie uns an« 
Menüservice | Essen auf Rädern
Birgit Saalbach 0 97 76 / 81 11 - 18

Hausnotruf |SicherheitrundumdieUhr

Birgit Saalbach 0 97 76 / 81 11 - 18

Fahrdienst | Unabhängig und mobil sein
JürgenJäger 0 97 76 / 81 11 - 88

Schulbegleitdienst, Inklusion | Gemeinsam lernen
Jörg Holländer 09 31 / 45 05 - 205

Rettungsdienst | Qualität,dieLebenrettet
IntegrierteLeitstelle 112

Erste-Hilfe-Kurse | Theorie und Praxis für den Notfall
MonikaLudwig 0 97 76 / 81 11 - 12

Sanitätsdienst | Sicherheit und Hilfe bei Veranstaltungen
JürgenJäger 0 97 76 / 81 11 - 20

Dienste der Malteser
in Mellrichstadt 
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Industriebaracke FrankenstrasseIndustriebaracke Frankenstrasse

Das die Feuerwehr ihr neues Domizil zukünftig hier einrichten wird, ist bereits
bekannt. Aber wie das alles gestaltet werden soll, das wird in einem
Architektenwettstreit, welcher vom 23. - 25.02.2016 ausgetragen wird,
entschieden. In diesem Zeitraum können Architekten ihr Vorschläge und Entwürfe
präsentieren. Entscheiden wird dann eine Jury, welcher Entwurf den Zuschlag
erhält. Nähere Informationen erhalten Sie beim Bürgermeister Martin Schmitt. 
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Anzeigepflicht für den Betrieb von Regenwasseranlagen oderAnzeigepflicht für den Betrieb von Regenwasseranlagen oder
eines Brunnens im Gemeindegebiet von Salzeines Brunnens im Gemeindegebiet von Salz

Grundsätzlich besteht gem. § 5 der gemeindlichen Satzung für die öffentliche
Wasserversorgungseinrichtung der Gemeinde (WAS) ein sogenannter
Anschlusszwang für alle Grundstücke, auf denen Wasser verbraucht wird.

Gemäß § 5 Abs. 2 WAS ist auf Grundstücken, die an die öffentliche
Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen sind, der gesamte Bedarf an
Wasser ausschließlich aus dieser Einrichtung zu decken. Gesammeltes
Niederschlagswasser darf ordnungsgemäß für Zwecke der Gartenbewässerung
verwendet werden.

Gemäß § 6 kann auf Antrag ganz oder zum Teil vom Anschluss- oder
Benutzungszwang befreit werden. Bei Nutzung von Regenwasser als
Brauchwasser im Haushalt ist daher ein solcher Antrag zwingend notwendig.
Aufgrund der überragenden Bedeutung des Wassers für uns alle, rückt der
sparsame Umgang damit immer mehr in den Mittelpunkt. Ein sorgsamer und
bewusster Umgang mit Wasser ist notwendig. Die Gemeinde begrüßt ökologisch
wertvolle Maßnahmen und fördert daher den Bau von Zisternen.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Betrieb einer
Regenwasseranlage (Zisterne) oder eines Brunnens der Verwaltung vor
Inbetriebnahme anzuzeigen ist.

Sofern Sie eine Regenwasseranlage (Zisterne) oder einen Brunnen bereits nutzen
und diese(r) noch nicht bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad Neustadt a.d. Saale
angezeigt haben, fordern wir zur umgehenden Meldung auf!

Ansprechpartner in der Verwaltungsgemeinschaft Bad Neustadt a.d. Saale ist das
Bauamt, Herr Stefan Ziegler, Tel. 09771/6160-20, Zimmer 108. Herr Ziegler wird
Ihnen die nötigen Informationen bzw. Formulare zukommen lassen.
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Ergotherapie · Schmerztherapie · Orthopädie
Neurologie · Pädiatrie

NEU: Gesundheits- und therapieorientiertes Training
„Medizinischer Zirkel“

Gesundheits-Zentrum

ErgoTherapie · Prävention
woboda
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Anpassung der Grundsteuerhebesätze Anpassung der Grundsteuerhebesätze 
(Realsteuern) ab dem 01.01.2016(Realsteuern) ab dem 01.01.2016

Zu den Realsteuern zählen die Grund- und die Gewerbesteuer. Realsteuer
bedeutet Sachsteuer oder Objektsteuer, weil das, was besteuert wird, eine Sache
bzw. ein Objekt ist. Die zu besteuernden Objekte bei der Grundsteuer A bzw. B
sind die Grundstücke und die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, bei der
Gewerbesteuer sind es die Gewerbebetriebe.

Die Gemeinde hat zur Erfüllung ihrer Aufgaben die erforderlichen Einnahmen
insbesondere auch aus Steuern zu generieren (Artikel 62 der Gemeindeordnung).
Das Heberecht der Gemeinde für die Realsteuern ist im Grundgesetz verankert.
 
Die Festsetzung der Steuern erfolgt auf Basis der Grundlagenbescheide der
staatlichen Finanzverwaltung in einem zweistufigen Verwaltungsverfahren
(Festsetzung der Messbeträge, Festsetzung Einheitswert). Das Finanzamt teilt
der Gemeinde den jeweiligen Messbetrag mit, nach der die Grundsteuer
festgesetzt wird. Die Messbetragsbescheide des Finanzamts sind für die
Gemeinde grundsätzlich bindend.

Aufgrund der geplanten umfangreichen Investitionsmaßnahmen, insbesondere im
Bereich der Erschließung, der Erhaltung und der Erneuerung der vorhandenen
Infrastruktur (Leitungen, Straßen) sowie dem anstehenden Neubau des
Kindergartens (Finanzierungsanteil der Gemeinde) und den
Sanierungsmaßnahmen in der Karl-Straub-Grundschule ist die Gemeinde
gezwungen ihre eigenen Einnahmemittel zu optimieren, wozu auch eine maßvolle
Anpassung der Hebesätze notwendig ist. 

Der Gemeinderat hat daher in der Sitzung vom 12.05.2015 die Anpassung der
Hebesätze für die Grundsteuer und den Erlass einer Hebesatzsatzung
beschlossen.

Die Hebesätze betragen ab 01.01.2016 für die

� Grundsteuer für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (A) 350 v.H.
� Grundsteuer für die sonstigen Grundstücke (B)  340 v.H.

Die Grundsteuer ist als Jahressteuer grundsätzlich zum 01.07. eines Jahres fällig,
Ausnahme Quartalszahler (15.02., 15.05., 15.08., 15.11.) auf schriftlichen Antrag.
Maßgeblich sind die Eigentumsverhältnisse zum 01.01. des jeweiligen Jahres.
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Anpassung der Grundsteuerhebesätze Anpassung der Grundsteuerhebesätze 
(Realsteuern) ab dem 01.01.2016(Realsteuern) ab dem 01.01.2016

Die geänderten Steuerbescheide werden zum Jahresbeginn 2016 versandt.

Der festgesetzte Grundsteuerbetrag in diesem Bescheid gilt weiter bis zu einer
Änderungsfestsetzung (Messbetragsänderung durch das Finanzamt und
Folgebescheid durch die Gemeinde).

Sofern Sie noch Fragen zur Grundsteuer haben gibt Ihnen die Sachbearbeiterin
der Verwaltungsgemeinschaft, Frau Wittmann, Zi. Nr. 207, Tel. 09771 6160-39
gerne Auskunft. 

Wir haben zwar nicht alles,
aber alles, was man braucht.

Julius Graf  e.K.
Frankenstraße 26
97616 Salz25 Nahversorger

in Nordb yern & Südthüri gen
a

n

Tel.: 09771/2458
treffpunkt@igros.de
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WWir kaufen Autos   
 

- vom Smart bis zum 40-Tonner  
- vom Neuwagen bis zum Totalschaden 
- von 1 € bis 100.000 € 
- neuere Baujahre bevorzugt 
- schnelle und unkomplizierte Abwicklung 
- bei Einigung sofortige Barzahlung 

 
…einfach alles anbieten mit Preisvorstellung an:  

info@auto-makowski.de 
 
 

0170 - 79 42 742 
97616 Salz, Frankenstrasse 29 
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Meldung von Geschossflächenveränderungen an GebäudenMeldung von Geschossflächenveränderungen an Gebäuden

Die Verwaltungsgemeinschaft weist darauf hin, dass sämtliche
Geschossflächenveränderungen, auch wenn diese baurechtlich nicht der
Genehmigungspflicht unterliegen, der Gemeinde bzw. Verwaltungsgemeinschaft
Bad Neustadt a. d. Saale mitzuteilen sind.

Der Beitrags- und Gebührenschuldner ist nach den geltenden Satzungen der
Gemeinde verpflichtet, über den Umfang dieser Veränderungen Auskunft zu
erteilen und auf Verlangen entsprechende Unterlagen vorzulegen.

Typische Beispiele für Geschossflächenveränderungen sind der Ausbau eines
Dachgeschosses, der An-/Umbau eines Wohnhauses, die Errichtung eines
Wintergartens oder auch Nutzungsänderungen.

Die Nichtbeachtung stellt ein Vergehen nach Art. 14
Kommunalabgabengesetz (KAG) dar und kann als „Abgabehinterziehung“

entsprechend geahndet werden.
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Ihre Ansprechpartner:

Conny & Peter Hofmann

Lerchenheid 12 97616 Salz

Telefon: 09771 686334

Fax: 09771 686335

eMail: info@reisebuerohofmann.de

Internet: www.reisebuerohofmann.de

Reisebüro Hofmann

Mit uns kommen Sie
bestens

weg.

    Kosmetikstudio
  Inh. Christiane Albert
  Fachkosmetikerin und Visagistin
  Blauten 3
  97616 Salz
  Tel.-Nr.: 09771/6099033

                Am 14. Februar ist Valentin
Schenken Sie (Sich) 60 Minuten Wohlfühlen und Entspannen
                     "Hab dich lieb" - Behandlung      für nur 42 €
bestehend aus einer entspannenden Aromaöl-Rückenmassage und 
einer regenerierenden Gesichtsmassage mit ausgesuchten Produkten                                                                                 
               Auch als Gutschein erhältlich!
                       Termine nach Vereinbarung

                      Ich freue mich auf Sie…
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KKIDSIDS – B – BLIEDLELIEDLE

Die Seiten für unsere KleinenDie Seiten für unsere Kleinen  
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Der Eisbär, der die Sonne liebte.

Ein kleiner Eisbär lebte zu einer Zeit, als es noch keine Menschen gab, an der
Küste Russlands, wo das Land fast an Finnland grenzt. Aber er lebte nicht auf
dem Land, sondern darüber, hoch oben im Himmel. Dort war seine zweite
Heimat. Wenn die Sonne schien, genoss er ihre Strahlen und faulenzte
genussvoll.

Eines Tages aber verschwand die Sonne plötzlich, ohne dass es sich vorher
angekündigt hatte. Darüber war der kleine Eisbär überaus wütend, denn es
wurde plötzlich kalt und dunkel im Himmel. Der weiße Geselle wurde ganz
griesgrämig. Doch als er sah, dass die Sonne auf der Erde noch schien,
beschloss er hinabzusteigen. "Ich bin gekommen um mir die Sonne zu holen",
sagte er zu den anderen Tieren. "Wir geben sie dir nicht", sagte der Fuchs
und zitterte vor Schreck. "Ohne Sonne herrschen wieder Finsternis und Kälte
auf der Erde." "Dafür ist es jetzt im Himmel dunkel und kalt", brummte der
Eisbär.

Die Tiere beschlossen, sich zu beraten. Die Konferenz dauerte tagelang, doch
sie wurden sich nicht einig. Am achten Tag meldete sich der kluge Rabe zu
Wort: "Wir alle, Brüder und Schwestern, brauchen die Sonne, auch der kleine
Eisbär. Ich schlage vor, dass die Sonne den Sommer über bei uns bleibt. In
der zweiten Hälfte des Jahres soll sie im Himmel wohnen. In dieser Zeit ist
sowieso Winter bei uns und viele Tiere halten den Winterschlaf. So wäre es
gerecht." Und so wurde es auch beschlossen.

Seit dieser Zeit dauert im fernen Norden der Tag einen ganzen Sommer und
die Nacht einen ganzen Winter lang. Der Eisbär überlegte nicht lange und zog
zu den andern Tieren auf die Erde hinab, dorthin, wo Russlands Küste fast an
Finnland stößt. Im Winter, wenn die Sonne im Himmel war, hielt er seinen
Winterschlaf. Da brauchte er die Sonne nicht. Im Sommer war die Sonne auf
der Erde, wo er faulenzte und mit ihren Strahlen spielte, die ihn in der Nase
kitzelten.

© © Humana GmbH
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    Kästchenwörter

Welches Kästchenwort passt zu welchem Wort? Ordne die Nummer zu:

1nehcsaw

2lekceD

3rabhcaN

4nefleh

5dnuerF

6neniew

7ztumhcS

Nachbar

helfen

Schmutz

weinen

Deckel

Freund

1 waschen

© www.Raetsel-fuer-Kinder.de  ->  Kinderrätsel für spielerisches Rechtschreibtraining
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Bastelanleitung für ein Sparschwein

Ihr braucht dafür:

1 Luftballon
Tapettenleim
Zeitung
weißes Papier 
1 Eierkarton
ein Schüssel
Zeichenkarton weiß
schwarzer Faserstift
Malfarbe (z. B. rosa)
Pinsel
Schere
Messer

Anleitung:

1. rührt den Tapettenleim nach Anweisung ein 
2. zerreißt die Zeitung in kleine und große

Schnipsel
3. schneidet 5 Unterteile des Eierkartons aus –

(dies sind später die Füße und die Nase ) 
4. malt euch 2 Ohren auf den Zeichenkarton auf

und schneidet sie aus 
5. biegt etwa 3 cm am untern Teil der Ohren nach vorne um und schneidet

die Ohren mittig ca. 3 – 5 cm (je nach Größe der
Ohren) ein 

6. blast den Luftballon auf die Größe auf, die euer
Sparschwein haben soll

7. legt den Ballon auf die Schüssel und nun
rundherum die Zeitungsschnipsel nach und nach
mit dem Tapettenleim auf den Ballon kleben

8. nach 2 Schichten die Füsse, Nase und Ohren mit
einarbeiten 
-Tip für Füsse und Nase: Schneidet den Rand ca.
1,5 cm ein und biegt ihn ein bisschen um/auseinander; so könnt ihr die
Füsse und Nase besser an den Ballon legen; dann Zeitungsschnipsel über
diese Ränder kleben
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Bastelanleitung für ein Sparschwein
- Tip für die Ohren: lasst die eingeschnittenen, umgeknickten Teile beim
   anbringen etwas überlappen

9. nach ca. 4 – 5 Schichten Zeitungspapier noch eine Schicht weiße
Papierschnipsel kleben (so sieht man nach dem bemalen keine
Schrift/Bilder mehr)

10.  stellt nun euer Schweinchen auf die Heizung zu trocknen (ca. 3 – 5
Tage)

11. malt euer Schweinchen an 
12.schneidet 2 Augen aus dem weißen

Tonpapier und malt mit schwarzen
Faserstift Augen auf 

13.klebt die Augen auf euer
Schweinchen sobald die Farbe
getrocknet ist

14.malt einen Mund auf 
15. lasst mit einen Messer (Cutter-

Messer) ein Schlitz für das Geld
oben einschneiden

Viel Spaß beim Basteln! 
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Buchtipp

Ich kenn dich nicht, ich geh nicht mit!

Ich kenn dich nicht, ich geh nicht mit!
Lea und Charlotte spielen im Garten, Mama ist gar nicht weit. Die Nachbarin
kommt vorbei und dann ein netter Mann. Die beiden Mädchen kommen mit ihm
ins Gespräch, er erzählt von seinen neugeborenen Welpen, die Lea ja zu gern
mal sehen würde. Natürlich weiß sie, dass sie nicht weggehen darf, aber es ist
ja nur auf einen Sprung...
Doch schon nach ein paar Schritten merkt sie, dass da etwas nicht stimmt...
Als sie ein paar Sekunden später wieder in Sicherheit ist, hat Lea etwas fürs
ganze Leben gelernt: Mit Fremden geht man nicht mit.
Ich bin stark, ich sag laut Nein! So werden Kinder stark: Susa Apenrade
erzählt von Situationen, in denen Lea sich nicht gut fühlt: wenn Jan sie
ärgert, wenn die Nachbarin sie wieder mal kurz drücken oder Onkel Meier sie
einfach so auf den Schoß nehmen will. Was soll Lea da nur tun? Lea stellt sich
mit beiden Beinen fest auf den Boden und sagt laut und selbstbewusst
"Nein!". Und das ist auch die richtige Antwort, wenn ein Fremder kommt und
versucht, Lea wegzulocken. Lea ruft laut: "Nein, ich geh nicht mit!" 
Verlauf dich nicht, Michi! Michi geht allein den Weg zum Kindergarten und
findet dann nicht mehr nach Hause. Seine Mama erklärt ihm die wichtigsten
Regeln, damit er sich nicht verläuft.
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Wir rufen alle Jecken,
kommt aus euren Ecken,

feiert alle mit,
unsere Party wird ein Hit.

Kinderfasching im Schützenhaus.

Faschingssamstag: 06.02.2016

Los geht´s um 13 Uhr am Gemeindezentrum.
Mit den Sälzer Dorfmusikanten ziehen wir zum

Schützenhaus.

Auf Euer Kommen freut sich der
Schützenverein Salz!
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    Kästchenwörter

Lösungen:

1nehcsaw

2lekceD

3rabhcaN

4nefleh

5dnuerF

6neniew

7ztumhcS

3 Nachbar

4 helfen

7 Schmutz

6 weinen

2 Deckel

5 Freund

1 waschen

© www.Raetsel-fuer-Kinder.de  ->  Kinderrätsel für spielerisches Rechtschreibtraining
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Energie auf Knopfdruck
licht jederzeit
fliessendes Wasser 
wärme in räumen
weltweite Informationen
offene grenzen
Gesetze
rechte
pflichten

ich bin mir der Vorteile
mit denen wir leben
bewusst

Brigitte Anna Melzer-Hohenester, salz 
(aus dem Buch „Haiku, worte, natur, wir, ich“)

Talstraße 3  Tel. 09771/6255-0
info@papierschmitt.de
öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8 - 18 Uhr 
Sa. geschlossen

büromarkt
Salz

Besuchen Sie unsere Internetseite: www.papierschmitt.de

Kopieren, Binden, Laminieren, etc. – im Copyshop Salz!

co
py

-s
ho

p

XXL Post
er 

bis DIN A0

co
py

-s
ho

p Spiralbindung, 
Buchbindung, 
Thermobindung 
(Facharbeiten e

tc.)

co
py

-s
ho

p Plandruck + 
Faltung (CAD)

co
py

-s
ho

p SW + Farbdr
ucke 

/ Kopien

co
py

-s
ho

p Farbscans 
bis DIN A0

co
py-

sh
op

Flyerdruck
co

py
-s

ho
p Laminate 
bis DIN A2
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Informationen zum neuen Bundesmeldegesetz

Zum 1. November 2015 trat das bundesweit einheitliche Bundesmeldegesetz
in Kraft, welches die 16 Landesmeldegesetze ablöst. Das Bundesmeldegesetz
bringt einige neue gesetzliche Vorgaben mit sich.

Die wichtigsten Neuerungen werden im Folgenden dargestellt. 
Wohnungsgeberbestätigung:
Ab dem 01.11.2015 hat der Meldepflichtige bei der An-, Um- und Abmeldung eine
schriftliche Bestätigung vorzulegen, in der der Wohnungsgeber den Ein- oder
Auszug bestätigt.
Wohnungsgeber ist, wer einem anderen eine Wohnung tatsächlich zur Benutzung
überlasst, unabhängig davon, ob dem ein wirksames Rechtsverhältnis zugrunde
liegt.
Wohnungsgeber ist der Eigentümer oder Nießbraucher als Vermieter der
Wohnung oder die vom Eigentümer zur Vermietung der Wohnung beauftragte
Person oder Stelle.
Bei Bezug einer Wohnung durch den Eigentümer erfolgt die Bestätigung des
Wohnungsgebers als Eigenerklärung der meldepflichtigen Person.
Amtliche Formulare für die Bestätigung des Wohnungsgebers liegen im
Bürgerbüro der Verwaltungsgemeinschaft Bad Neustadt, Goethestraße 1, 97616
Bad Neustadt a. d. Saale zur Abholung bereit.
Das Formular finden Sie auch auf der Internetseite www.bad-neustadt-vgem.de
unter Bürgerservice-Service-Formulare.
Meldepflicht: 
Ab dem 01.11.2015 beträgt die Meldepflicht bei Bezug einer Wohnung zwei
Wochen. Eine Anmeldung im Voraus ist auch weiterhin gesetzlich nicht
vorgesehen.
Bei einem Umzug innerhalb Deutschlands besteht lediglich eine Anmeldepflicht.
Eine Pflicht zur Abmeldung besteht nur bei einem Wegzug ins Ausland. Auch hier
beträgt die neue Meldefrist zwei Wochen.
Neu geregelt wurde, dass nun eine vorzeitige Abmeldung, frühestens eine Woche
vor dem Wegzug in das Ausland, möglich ist. Bei einer Abmeldung in das Ausland
ist vom Betroffenen künftig auch die Adresse im Ausland anzugeben.
Kurzaufenthalt in einer Wohnung bis zu 3 Monaten:
Wer nicht für eine Wohnung im Inland gemeldet ist, kann bis zu 3 Monaten in
einer Wohnung leben, ohne sich für diese anzumelden (Besuche aus dem
Ausland).
Besucherregelung:
Wer im Inland für eine Wohnung gemeldet ist, kann bis zu 6 Monate in einer
weiteren Wohnung im Inland wohnen, ohne dort gemeldet zu sein.
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FITNESSCENTER
LEPPIG

Schlesierstr. 25 · Tel. 09771/5570 · 97616 Salz/Bad Neustadt

Anmeldung und Infos unter 09771/5570

FF35 
Jahre

 Fitness
 Therapie
 Wellness
 Lifestyle

Wir haben ein 

Knallerangebot 
für alle Neukunden. 

Das Angebot gilt für beide Studios!
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Private KleinanzeigenPrivate Kleinanzeigen

Suchen schönen Bauplatz für ein Einfamilienhaus in Salz.
Wir freuen uns über mögliche Angebote
und bitten um Kontakt unter Tel.  0170 – 79 42 742

 2 x Schneestiefel in Gr. 23/24 zu verkaufen.  

 Farbe 1 x Grau + 1 x Blau

  Preis: je 4,- € Tel: 6886464 ab 18:00 Uhr

Rüstiges Rentnerehepaar sucht 3-4 Zi.-Erdgeschosswohnung in Salz 
ca. 80 qm Terrasse/Balkon 
Stellplatz/Garage Tel. 0160/23 88 463

Sie wohnen in Salz und möchten ein kostenloses Inserat aufgeben, dann
schreiben Sie mir einfach ein E – Mail an durf-bliedle@gmx.de oder rufen Sie
mich an (Telefonnummer im Impressum).
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Termine für die Samstagssprechstunden 
entnehmen Sie bitte unserer Homepage 

• Vorsorge 

• Prophylaxe / Professionelle 

Zahnreinigung 

• Zahnerhalt / 

Füllungstherapie 

• Parodontalbehandlungen 

• Wurzelbehandlungen 

• Zahnersatz

• Kinderzahnheilkunde 

• Angstpatienten 

• Narkosebehandlungen 

• Funktionsanalyse / 

Kiefergelenkserkrankung

• Bleichen 

• Sportschutz 

• zahnärztliche Schlafmedizin / 

 Protrusionsschienentherapie 
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Bekanntmachung

Ablesung Wasserzähler zur Erstellung der Jahresabrechnung 2015
(Wasser-/Kanalgebühren)

Die Verwaltungsgemeinschaft Bad Neustadt a.d. Saale informiert, dass

ab Mitte Dezember mit der Wasserzählerablesung zur Ermittlung
des Jahresverbrauchs 2015 begonnen wird. Die Ablesung dauert
voraussichtlich bis 10.01.2016. Die Hauseigentümer werden gebeten,

den Zugang zu den Zählern zu ermöglichen.

Im Rahmen der Ablesung bzw. Abrechnung der Wasser-/ Kanal-

gebühren im Januar 2015 wurden zahlreiche Verbrauchssteigerungen

einzelner Anwesen festgestellt, die auf schleichende Wasserrohrbrüche,

defekte Toilettenspülungen, defekte Sicherheitsventile (Heizung),

defekte Entkalkungsanlagen o. ä. zurückgeführt werden konnten.

Aus diesem Anlass weisen wir alle Hausbesitzer bzw. –verwalter darauf

hin, dass es sinnvoll ist, den Stand der Wasseruhr regelmäßig zu

kontrollieren (z. B. monatlich). So sind Schwankungen im Verbrauch

sofort erkennbar, leichter nachzuvollziehen und es gibt kein „böses

Erwachen“ bei der Jahresendablesung!
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NEUERÖFFNUNG
mit Tag der offenen Tür

24. OKTOBER 2015

A
m

 R
ain 6 · 97616 Salz · Tel. 0 97 71 /6 3728 08 · w

w
w

.sä
lz

er
ha

us
.d

e

Säl
zer Haus

Sa l z g r o t t e

von 11 bis 17 Uhr

 Salzgrotte
 Verkauf von KönigsSalz-Artikeln
 Klangmassage nach Peter Hess
 Psychologische/
  Psychoonkologische Beratung

Eröffnungsangebot auf das gesamte Sortiment
10%
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Renten und SozialesRenten und Soziales

Das unentdeckte Rentenplus 
Junge Mütter mit Minijob verschenken oft wertvolle Renten-
Ansprüche

Offenbach (mjj) Seit 2013 ist jeder neuer Minijobber automatisch rentenversichert.
Er führt Beiträge in die Rentenkasse ab. Doch er kann die Zahlung der Beiträge
ablehnen und spart dadurch auf den ersten Blick Abgaben. Auf den zweiten Blick
verliert er wichtige Rentenansprüche und Entgeltpunkte, die die Rente erhöhen.
Vor allem für junge Mütter gilt: sie sparen am falschen Ende. 
Rentenplus durch Kinderberücksichtigungszeit
Denn nur wenn sie die Rentenversicherungspflicht NICHT abwählen, erhalten sie
ein zusätzliches Rentenplus. Die Zeit bis zum zehnten Geburtstag eines Kindes
zählt im Rentenrecht als "Kinderberücksichtigungszeit". Die erhöht unter anderem
die Rente. Verdient eine junge Mutter weniger als der Durchschnitt, wertet die
Deutsche Rentenversicherung das Einkommen für die Berechnung der späteren
Rente auf - aber nur, wenn Sozialversicherungsbeiträge gezahlt werden.
Deswegen lohnt es sich, Rentenbeiträge zu zahlen. Dieses Plus kann sich sehen
lassen: 

� Verzichten junge "minijobbende" Mütter auf die Sozialversicherungspflicht,
zahlt nur der Arbeitgeber einen verminderten Rentenbeitrag ein. Ein Jahr
450-Euro-Job bringt dann für die Rente rund 43 Euro mehr Rente im Jahr. 

� Belassen Minijobberinnen es bei der Rentenversicherungspflicht, bringt ein
Jahr 450-Euro-Job rund 81 Euro mehr Rente. 

Dafür zahlen sie in einem Jahr allerdings rund 200 Euro an Rentenbeiträgen.
Doch dieser Betrag ist eine Investition: "In noch nicht einmal fünfeinhalb Jahren
Rentenbezug hat man diese Einzahlung später wieder heraus", wie
Sozialrechtsexperte Rolf Winkel in einem Special für ihre-vorsorge.de schreibt:
"Das Verhältnis von Aufwand und Ertrag ist hier unschlagbar." 
Mehr Informationen: Am falschen Ende gespart Special: Minijob und

Rentenansprüche
www.ihre-vorsorge.de: Eine Initiative der Regionalträger der Deutschen
Rentenversicherung und der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-
See) 

RENTENANTRÄGE, Kontenklärungen, Auskünfte usw. 

Wir sind Ihnen gerne behilflich:

Verwaltungsgemeinschaft Bad Neustadt a. d. Saale
-Renten- und Soziales- (Zi.Nr. 004), Goethestraße 1 
97616 Bad Neustadt a. d. Saale
mailto:christa.volkheimer@bad-neustadt-vgem.de / Tel: 09771 6160-14 / Fax: 09771 6160-66 
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Entspannt feiern, ob bei Ihnen im Haus oder
im Bürgersaal Bad Neustadt mit bis zu

180 Gästen – die perfekte Location z.B. für
Hochzeit, Kommunion & Konfi rmation!

Wir kümmern uns um alles –
vom Essen und Trinken über das Geschirr
und die Deko bis zum Service-Personal. 

Fragen Sie nach unseren Themenbuffets!
Lieferung bis 50 km.

Wir beraten Sie gerne:
Sonja Zink · Tel.: 09771 / 18 366

Mobil: 0171 / 38 266 37

www.der-buergersaal.de

Hochzeiten ·  Firmenfeiern ·  Familienfeste etc.

* 
Ä
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er
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ge

n 
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rb
eh

al
te

n

Genießer-Buffet

am Oster-Sonntag
Vergessen Sie Koch- und Spül-Stress am Feiertag und lassen

Sie sich am Ostersonntag von uns verwöhnen! Freuen Sie sich auf:

Leckere Braten (z.B. Lamm) · Gefl ügel-Spezialitäten
Zahlreiche Beilagen · Bunte Salate · Dessert-Variationen

nur 16,90 € p.P.
(zzgl. Getränke. Kinder bis 6 Jahre frei, Kinder von 7 bis 12 Jahren 7,50 €) 

Nur mit telefonischer
Voranmeldung bis 21.03. unter:

Tel.: 0171 / 38 266 37

Ostersonntag, 27.03.2016

ab 12 Uhr im Bürgersaal

Schreiberstraße 3 · 97616 Bad Neustadt
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Renten und SozialesRenten und Soziales
Mindestlohn auch bei Krankheit
Urteil mit Signalwirkung: Arbeitgeber müssen Mindestlohn auch im
Krankheitsfall zahlen.

Erfurt (dpa). Kranke Arbeitnehmer haben Anspruch auf Krankengeld in
Höhe des Mindestlohns. Das hat am Mittwoch das
Bundesarbeitsgericht in Erfurt entschieden. Es schob damit der Praxis
einiger Arbeitgeber einen Riegel vor, Mindestlohn nur für tatsächlich

geleistete Arbeitsstunden zu zahlen. Die Richter gaben - wie schon die
Vorinstanzen - einer Klägerin aus Niedersachsen recht, die unter anderem auf
Krankengeld-Zahlungen nach der Mindestlohnregelung für pädagogisches
Personal gepocht hatte. (Az: 10 AZR 191/14) 
Ihr Arbeitgeber, eine Aus- und Weiterbildungsfirma, wollte für diese Zeit ohne
tatsächlich geleistete Arbeitsstunden nur die niedrigere betriebliche Vergütung
gewähren. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) wies die Revision der
niedersächsischen Firma ab. 
Richtungsweisende Entscheidung
Die Entscheidung der Bundesrichter gilt zunächst nur für bundesweit bis zu
22.000 Arbeitnehmer in Aus- und Weiterbildungsfirmen. Arbeitsrechtler sehen
darin aber eine Richtungsentscheidung auch für Fälle nach dem seit Januar
geltenden Mindestlohngesetz. "Es wirft ähnliche Fragen auf", sagte ein
Arbeitsrichter. 
Kerstin Jerchel, Juristin beim Verdi-Bundesvorstand in Berlin, sagte der
Deutschen Presse-Agentur: "Das ist für mich ein deutliches Signal in Richtung
Mindestlohngesetz, dass da auch bei Krankheit 8,50 Euro pro Stunde gezahlt
werden müssen." 
Entgeltfortzahlungsgesetz maßgeblich
Der Zehnte Senat begründete seine Entscheidung mit dem
Entgeltfortzahlungsgesetz. Das gelte auch dann, wenn sich die Höhe des
Arbeitsentgelts nach einer Mindestlohnregelung richte, die "keine Bestimmungen
zur Entgeltfortzahlung und zum Urlaubsentgelt enthält", erklärten sie. Der
Klägerin, die als Ausbilderin arbeitet, steht nun eine Nachzahlung von rund 1.029
Euro zu. In der Branche liegt der Mindestlohn bei 12,60 Euro pro Stunde. 
Die Bundesarbeitsrichter in Erfurt beschäftigten sich erstmals seit Inkrafttreten des
Gesetzes mit einer Mindestlohnregelung. "Das Mindestlohngesetz wird einigen
Arbeitsstoff für die Gerichte produzieren", hatte BAG-Präsidentin Ingrid Schmidt
kürzlich gesagt. Klärungsbedarf gebe es nicht nur bei der Entgeltfortzahlung,
sondern auch bei Praktikantenverhältnissen, Zulagen oder Zuschlägen (www.
ihre-vorsorge.de)

Mehr zum Thema: Mehr zum Thema: juris.bundesarbeitsgericht.dejuris.bundesarbeitsgericht.de - Bundesarbeitsgericht zum - Bundesarbeitsgericht zum
verhandelten Fallverhandelten Fall
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Pflegeunterstützungsgeld auch für Minijobber

Beschäftigte haben die Möglichkeit, bis zu zehn Arbeitstage der Arbeit
fernzubleiben, wenn bei einem nahen Angehörigen eine akute Pflegesituation
auftritt. In diesen zehn Tagen können sie eine Pflege organisieren oder auch
selbst übernehmen. Anspruch auf diese Freistellung von der Arbeit haben alle
Arbeitnehmer, unabhängig von der Anzahl der Beschäftigten eines Arbeitgebers.
Dies gilt auch für Minijobber.
Neu ist, dass die Pflegekasse des Pflegebedürftigen seit dem 1. Januar 2015
dann das sogenannte Pflegeunterstützungsgeld gewährt. Es wird auf Antrag
gezahlt und beträgt etwa 90 Prozent des ausgefallenen laufenden, dem Grunde
nach beitragspflichtigen Nettoarbeitsentgelts. Wurde in den zwölf
Kalendermonaten vor der Freistellung einmalig gezahltes Arbeitsentgelt gewährt,
bekommt man sogar ein Pflegeunterstützungsgeld in Höhe von bis zu 100
Prozent des ausgefallenen Arbeitsentgelts. Hierbei handelt es sich um eine
Bruttoleistung, die sich gegebenenfalls noch um Beitragsanteile des
Leistungsempfängers zur Sozialversicherung mindert 

(www.minijobzentrale.de)

AUTOPROFIS-NES

Autoteile• 

Tuning• 

Werkzeuge• 

Fahrräder• 

Fahrradservice• 

Elektro• 

Tel.: 09771 / 688 60 95  Fax.: 09771 / 688 60 98
E-Mail: info@autoprofis-nes.de Mo. - Fr. 800 - 1800 Uhr

Sa. 800 - 1400 Uhr

Rudolf - Diesel - Ring 8
97616 Bad Neustadt

Wo wir sind?

direkt nach dem CLEAN-Park
Richtung Bäckerei Schmittwww.autoprofis-nes.de
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Sälzer DorfquizSälzer Dorfquiz

Und hier wieder ein neues Bild. 

Lösung gefunden? 

Dann füllen Sie schnell das unten stehende Antwortformular aus und werfen es in
den Briefkasten am Gemeindezentrum ein.

Die Gemeinde Salz stellt extra für unser Dorfquiz kleine Sachpreise zur
Verfügung, die wir gerne an die Gewinner weitergeben möchten. 

Was sehen Sie auf dem Bildausschnitt????

Ihr Lösung: …………………………………………………..

Name: …………………………………………………………

Adresse: …………………………………………………………

Tel.: ………………………………………………………….

Alter: □ 0 – 10           □ 10 – 18           □ ab 18 

Bitte bis zum 05.03.2016 in den Briefkasten am Gemeindezentrum einwerfen. Die Gewinner
werden im nächsten „Durf-Bliedle“ bekannt gegeben. 
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Gewinner des letzten Dorf-QuizGewinner des letzten Dorf-Quiz

Gewinner des letzten Dorf – Quiz:

Alfred Breunig
Lilian Miholic´
Titus Miholic´

Die Preisübergabe findet am 
Donnerstag, den 29.01.2016 um 17:00 Uhr 

im Gemeindezentrum statt. 

Wir haben uns sehr über die rege Teilnahme gefreut und hoffen, dass auch das
nächste Dorfquiz sie genauer hinschauen lässt.

Es wäre schön, auch Ihre Antwortkarte bei der nächsten Verlosung zu erhalten!

Die Auflösung des Rätsels:          Die Grünfläche mit Sitzbank und Blick auf 
 die Friedhofstraße

  ü      

 !
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Die Freiwillige Feuerwehr Salz lädt Sie 
recht herzlich ein zum Kesselfleischessen 

im Gemeindezentrum Salz  

am Faschingsdienstag,  

den 09. Februar 2016 ab 11:30 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf Ihr Kommen freut sich die 
 

Feuerwehr Salz 

Bratwürste mit 
Sauerkraut  

für  
„Nicht-Kesselfleisch-Esser“ 
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Preisübergabe der Gewinner des Durf - QuizPreisübergabe der Gewinner des Durf - Quiz

Barbara Rothaug
Janick Polz

Antonia Albert
Nora Fickel

Die Gewinner konnten sich u. a. über einen 
Triamare - Gutschein freuen. 
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JOHANNES FINK

GUNTHER FINK

SABINE FAUST

RECHTSANWÄLTE IN BÜROGEMEINSCHAFT

Rechtsanwälte Fink & Faust
Hauptstraße 6      97616 Salz

RECHTSANWÄLTE

Tel.: 09771 - 686 770   Fax: 09771  -  686  7729    E-Mail: info@rae-ff.de

Heilpraktikerin

Christiane Scheuplein

Praxis für klassische Homöopathie

Schlesierstraße 68
97616 Salz

Tel. 09771 600 98 91
Fax 09771 600 98 93

e-mail: christiane.scheuplein@online.de
www.christiane-scheuplein.de

Mitglied des VKHD . SHZ-zertifiziert
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    Buchstabensalat

Markiere die im Buchstabensalat versteckten Wörter!
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1 Juni 2 Juli 3 Dezember

4 November 5 Februar 6 September

7 Mai 8 Oktober 9 August

10 April 11 Januar 12 März

© www.Raetsel-fuer-Kinder.de  ->  Kinderrätsel für spielerisches Rechtschreibtraining
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Fälligkeit der Hundesteuer  2016Fälligkeit der Hundesteuer  2016

Die Verwaltung weist alle Hundebesitzer darauf hin, dass 
die Hundesteuer für das Jahr 2016 für alle angemeldeten 
Hunde am

15. Februar 2016

zur Zahlung fällig ist. Die Höhe der Hundesteuer entnehmen Sie bitte dem

letzten Bescheid. Dieser ist solange gültig, bis ein neuer Bescheid den

vorherigen aufhebt.

Steuerschuldner, die der Gemeinde keine Bankabbuchungsermächtigung
erteilt haben werden dringend darauf aufmerksam gemacht, dass kein
weiterer Hinweis zu den Fälligkeitsterminen erfolgt und keine

Überweisungsträger zugestellt werden.

Um evtl. Mahngebühren und Säumniszuschläge zu vermeiden, wird auf

die Möglichkeit des SEPA-Lastschriftmandates (=Einzugsermächtigung)

bei der Verwaltungsgemeinschaft hingewiesen, diese Hundehalter brauchen

dann nichts mehr zu veranlassen.

Die Hundehalter werden hiermit nachdrücklich auf die Anmelde- bzw.
Abmeldepflicht ihres Hundes hingewiesen.

Hierzu können Sie unter der Tel.-Nr. 09771 6160-39 anrufen oder Sie

besuchen die Internetseite der VG Bad Neustadt -  

www.vgbadneustadt.rhoen-saale.net/Buergerservice/Service/Formulare
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Training/Kurse:  

“Fitnessvariationen die Spaß und Fit machen” 
Übungsleiterin: Astrid Limpert 
 

  

DAUERBRENNER 

Montag: Fitness- und Funktionstraining  

Beginn: 11.01.2016 - 19:00 Uhr 

 

  

KURS – 10 Einheiten 

Montag: "Flexi-Bar - Training mit dem Zauberstab" 

Beginn: 18.01.2016 - 20:30 Uhr  Anmeldung  

 

  

KURS – 10 Einheiten 

Donnerstag:  "Step up - Step down" 

Beginn: 21.01.2016 – 19:00 Uhr Anmeldung ! 

 
Wohlbefinden erleben – probiere es aus! 

 
Astrid Limpert – astrid.limpert@gmx.de 
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Wir veranstalten am 
 

Donnerstag, 20.08.2015 
 

von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr einen 
 

Ortssprechtag 
 

in 
 

Bad Neustadt 
Landratsamt (Zimmer-Nr. 130) 

 

Wir informieren und beraten über die Leistungen 
des Schwerbehindertenrechts, 

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes, 
Betreuungsgeldgesetzes 

Landeserziehungsgeldgesetzes, 
der Kriegsopferversorgung und des 

Opferentschädigungsgesetzes. 
 

Anträge werden entgegengenommen, 
 
 

� Zentrum Bayern Familie und Soziales - Region Unterfranken � 
� Georg-Eydel-Straße 13 � 97082 Würzburg � 

 
Zentrum Bayern Familie und Soziales 

Region Unterfranken 

15.10. + 17.12.201518.02.2016



- 75 -

casa reha Seniorenpflegeheim »Am Kurpark« 
 

 ♥
 ♥
 ♥

Auf den ersten Blick ein Haus.  
Auf den zweiten Blick ein Zuhause.

Kurzzeit- 

pflege 

möglich

Auskunft und Beratung der dt. Rentenversicherung Ufr.Auskunft und Beratung der dt. Rentenversicherung Ufr.

Im Landratsamt Bad Neustadt finden die
Sprechtage der deutschen Rentenversicherung
statt. Termine vereinbaren Sie bitte immer
Dienstags unter 09771/94130. 
Bitte bringen sie zur Beratung Versicherungs-
nummer, die Versicherungsunterlagen sowie den
Personalausweis bzw. Reisepass mit. Sollten Sie
eine andere Person beauftragen ein
Auskunftsersuchen einzuholen, dann ist eine
Vollmacht erforderlich. 

Sprechzeiten Dienstag sind jeweils von 
                         08:30 – 12:00 Uhr      und

13:00 – 15:30 Uhr
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Datum Uhrzeit Veranstalter

01.01.2016 18:30 Pfarrkirche Pfarrei Salz

05.01.2016 19:30 Sportheim

06.01.2016 10:00 Pfarrkirche Pfarrei Salz

10.01.2016 06:00 Kreuzberg

10.01.2016 10:00 Kreuzberg

12.01.2016 09:00 Gemeindezentrum

13.01.2016 13:00 Rhönklubheim

13.01.2016 14:00 Seniorennachmittag Gemeindezentrum

16.01.2016 09:30 Christbaumsammlung Gemeinde Salz

16.01.2016 16:00 Rhönklubheim

19.01.2016 17:00 Jahreshauptversammlung DJK Sportheim

22.01.2016 18:30 Pfarrkirche Pfarrei Salz

29.01.2016 18:30

29.01.2016 19:00

30.01.2016 19:30 Kappenabend Gemeindezentrum

31.01.2016 18:00 Pfarrkirche Pfarrei Salz

Art der 
Veranstaltung 

Ort der 
Veranstaltung

Neujahrsgottesdienst
Glockenstiftungsamt

Jahreshauptversammlung
Freiwillige Feuerwehr 

Salz und
Feuerwehrverein Salz e.V.

Freiwillige Feuerwehr
1. Kdt. Thomas 

Heuring

Dreikönig
Sternsingeraktion

TW: Eröffnung des 
Wanderjahres 2016
Abmarsch ab Salz

Rhönklub Zweigverein 
Salz

Herbert Heinisch, 
Martin Schmitt

TW: Eröffnung des 
Wanderjahres 2016

Abfahrt ab Salz

Rhönklub Zweigverein 
Salz

Herbert Heinisch
Frühstück und Vortrag mit 

Ursula Schäfer "Heile, 
Heile Segen…

Glauben und Gesundheit"

Kath. Frauenbund
Gerlinde Schleier

SenW: Hohenland - 
Niederlauer - Salz

Rhönklub Zweigverein 
Salz

Herbert Heinisch, 
Ingrid Nöth

Seniorenkreis
Maria Alka

Freiwillige Feuerwehr
1. Kdt. Thomas 

Heuring

HTW: Abendwanderung 
nach Niederlauer

Rhönklub Zweigverein 
Salz

Herbert Heinisch, E. 
Losert

Kath. Frauenbund
Gerlinde Schleier

Ökumenische 
Weltgebetsoktav

Wort-Gottes-Feier und 
Empfang in der Cent

Hauptversammlung mit 
Neuwahl

Gemeindezentrum
Seniorenraum

"Sonniges Salz" Solar 
Energie

Peter Müller
Hauptversammlung mit 

Neuwahl
Gemeindezentrum

Seniorenraum
Solar Energie Salz

Peter Müller
DJK Salz

Astrid Limpert
Mariä Lichtmeß

Lichterprozession mit den 
Kommunionkindern
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Datum Uhrzeit Veranstalter

03.02.2016 14:00 Seniorennachmittag Gemeindezentrum

04.02.2016 19:00 Frauenfasching Gemeindezentrum

06.02.2016 13:30 Kinderfasching Schützenhaus

09.02.2016 11:30 Kesselfleischessen Gemeindezentrum

10.02.2016 13:00 Rhönklubheim

10.02.2016 18:30 Pfarrkirche Pfarrei Salz

21.02.2016 13:30 Rhönklubheim

25.02.2016 Planungswerkstatt Gemeindezentrum

26.02.2016 Planungswerkstatt Gemeindezentrum

27.02.2016 Planungswerkstatt Gemeindezentrum

Fußballturnier U9 Schulturnhalle

Art der 
Veranstaltung 

Ort der 
Veranstaltung

Seniorenkreis
Maria Alka
DJK Salz

Astrid Limpert
Schützenverein

Jennifer Herklotz
Freiwillige Feuerwehr

1. Kdt. Thomas 
Heuring

SenW: Dorfrundweg um 
Dürrnhof

Rhönklub Zweigverein 
Salz

Herbert Heinisch, 
Siegfried Nöth

Aschermittwoch
Messfeier mit Erteilung 

des Aschenkreuzes

HTW: Salz - Strahlungen - 
Salz

Rhönklub Zweigverein 
Salz

Herbert Heinisch, I. 
Heinisch

Gemeinde Salz
1. Bürgermeister 
Martin Schmitt
Gemeinde Salz
1. Bürgermeister 
Martin Schmitt
Gemeinde Salz
1. Bürgermeister 
Martin Schmitt

27./
28.02.2016

DJK Salz
Harald Becher
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Datum Uhrzeit Veranstalter

02.03.2016 14:00 Seniorennachmittag Gemeindezentrum

04.03.2016 18:30 Pfarrkirche Pfarrei Salz

09.03.2016 13:00 Rhönklubheim

11.03.2016 19:30 Jahreshauptversammlung Schützenhaus

12.03.2016 19:00 Gemeindezentrum Pfarrei Salz

13.03.2016 13:30 Rhönklubheim

13.03.2016 19:00 Schützenhaus

18.03.2016 20:00 Rhönklubheim

19.03.2016 19:30 Sportheim 

20.03.2016 10:30 Pfarrei Salz

24.03.2016 20:00 Pfarrkirche Pfarrei Salz

25.03.2016 06:00 Rhönklubheim

25.03.2016 14:00 Vereinsheim

25.03.2016 15:00 Pfarrkirche Pfarrei Salz

26.03.2016 19:30 Vereinsheim

27.03.2016 05:00 Pfarrkirche Pfarrei Salz

28.03.2016 14:00 Ostereiersuche Rhönklubheim

30.03.2016 20:00 Schützenhaus

Art der 
Veranstaltung 

Ort der 
Veranstaltung

Seniorenkreis
Maria Alka

Weltgebetstag der Frauen
Wort-Gottes-Feier und 
Empfang in der Cent

03. -
06.03.2016 Skifreizeit in Katschberg DJK Salz

Reiner Chlebowy

SenW: Rundwanderung
"Der Ostheimer"

Rhönklub Zweigverein 
Salz

Herbert Heinisch
Haus- und 

Gartenfreunde
Rolf Niderehe

Info-Abend 
Kirchenrenovierung 

HTW: Aschach - Frauenroth

Rhönklub Zweigverein 
Salz

Herbert Heinisch, J. 
Kuhn

Jahreshauptversammlung 
mit Neuwahlen

Schützenverein
Jennifer Herklotz

Jahreshauptversammlung 
mit Neuwahlen

Rhönklub Zweigverein 
Salz

Herbert Heinisch
Jahreshauptversammlung 

mit Neuwahlen
DJK Salz

Harald Becher
Palmsonntag

Palmprozession Strahlunger Kreuz

Gründonnerstag
Feier vom letzten 

Abendmahl Jesu und 
Ölbergstunden

TW: Kreuzbergwanderung 
(Karfreitag)

Rhönklub Zweigverein 
Salz

Herbert Heinisch, 
Martin Schmitt

Vereinsmeisterschaft im 
Darten

Bude Salz
Markus Gessner

Karfreitag
Karfreitagsliturgie

Jahreshauptversammlung 
mit Wahlen

Bude Salz
Markus Gessner

Ostern
Feier der Osternacht - 

Osterfrühstück
Rhönklub Zweigverein 

Salz
Herbert Heinisch, 

Jugendleitung
Schießabend zum 

Schützenfest
Schützenverein

Jennifer Herklotz
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AbfallkalenderAbfallkalender

Restmüll / Biotonne / Gelber Sack:

Januar: Dienstag, 05.01.2016
Dienstag, 19.01.2016

Februar:  Dienstag, 02.02.2016
  Dienstag, 16.02.2016

März:  Dienstag, 01.03.2016
Dienstag, 15.03.2016
Mittwoch, 30.03.2016

   Papiersammlung:
    Januar: Dienstag, 05.01.2016

Februar:  Dienstag, 02.02.2016

März:  Dienstag, 01.03.2016
Mittwoch, 30.03.2016

Problemmüllsammlung:   25.01.2016 von 15:50 – 16:20 Uhr am Gemeindebauhof

Sperrmüll- und Holzabfuhr, Altmetall:

2 x im Jahr kostenlos nach Anmeldungen im Landratsamt Bad Neustadt
Telefon:  09771 / 6884820 Montag bis Freitag von 8:00 – 12:30 Uhr

Kühlschränke und Gefriertruhen:

Für die kostenlose Abholung können Sie von Montag bis Freitag
unter 09761/6729 (Müllumladestadion Herbstadt) in 
der Zeit von 9:00 – 12:00 Uhr vereinbaren.  Des weiteren können Sie
ihre Altgeräte am Wertstoffzentrum, am Wertstoffhof und an der
Wertstoffsammelstelle abgeben.
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AbfallkalenderAbfallkalender

Öffnungszeiten Wertstoffzentrum „Am Aspen“ in Brendlorenzen:
Dienstag bis Freitag in der Zeit von 13:00 – 17:00 Uhr 
Samstag  9:00 – 12:00 Uhr   am 17./31.10.15, 14./28.11.15, 12.12.15

Bauschutt und Bodenaushub:
Fa. Adolf Steinbach GmbH & Co. KG, Salz
Tel:  09771/ 68877-245

Zum Bauschutt zählen:
� Beton
� Ziegel
� Fließen und Keramik
� Dacheindeckungen aus Beton und Ziegel
� Mauerwerksabbruch
� Gemische aus Beton, Ziegel, Fließen und Keramik mit einem Gipsanteil mit

max. 10 % 

Bodenaushub:  Boden und Steine ohne Verunreinigung durch Bauschutt

gut erhaltenen Gebrauchtmöbel und Hausrat:

Sie haben die Möglichkeit gut erhaltenen Gebrauchtmöbel und Hausrat, wie z. B.
Deko-Artikel, Geschirr, Gläser etc. kostenlos abholen zu lassen. 
Termin erhalten Sie unter 0180/1808040 in der Zeit von 8:00 – 12:00 Uhr. 

Energiesparlampen:

Nach den Vorschriften des Elektro- und Elektronikgesetzes sind
Energiesparlampen als Gasentladungslampen getrennt über die Annahmenstellen
für Elektroaltgeräte (Wertstoffzentrum, Wertstoffsammelstellen oder
Werstoffhöfen) zu entsorgen.

Für Auskünfte zu diversen Sammlungen und Abfallbeseitigung erhalten Sie unter
09771/ 63690-0

Alle Angaben ohne Gewähr
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Notdienste und wichtige RufnummernNotdienste und wichtige Rufnummern

Notruf 112
für lebensbedrohliche Fälle (Notarzt, Krankentransport)
und Feuer
Giftnotruf (Bayern) 0 89/19 24 0

Ärztlicher Bereitschaftsdienst BAYERN 
-Service der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns-  116 117 

Dienstzeiten (*): 
Wochenende: von Freitag 18:00 bis Montag 8:00 Uhr,
Mittwoch: von 13:00 Uhr bis Donnerstag 8:00 Uhr
Feiertag: von 18:00 am Vorabend des Feiertages

bis 8:00 Uhr des folgendes Werktages

Zu den oben genannten Zeiten (*) des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes erhalten
Patienten in akuten Krankheitsfällen ärztliche Hilfe, sofern sie nicht die nächste
reguläre Sprechstunde ihres Hausarztes bzw. behandelnden Arztes abwarten
können. Zu den Zeiten in denen Ihr Hausarzt nicht erreichbar ist, vermittelt Ihnen
in dringenden Behandlungsfällen die Vermittlungs- und Beratungszentrale der
KVB, einen diensthabenden Arzt des hausärztlichen Bereitschaftsdienstes sowie
ggf. einen diensthabenden Facharzt.

Zahnärztlicher Notdienst          www.notdienst-zahn.de
Notdienstzeiten 10:00 bis 12:00 Uhr

18:00 bis 19:00 Uhr

Telefonseelsorge 0800/1 11 01 11    
oder    0800/1 11 02 22

Kinder- und Jugendtelefon         0800/1 11 03 33

Sperrdienst 116 116
Sperrung aller Kreditkarten 0 69/74 09 87
Sperrung EC-Karte (Scheckkartenverlust)   0 18 05/ 02 10 21

Rufbereitschaft der Wasserversorgung 09771/6354750
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Notdienste und wichtige RufnummernNotdienste und wichtige Rufnummern

Schuldnerberatung 
Diakonisches Werk Bad Neustadt/S.,
Hedwig-Fichtel-Str. 1a 09771/6 30 97 – 15

Zuständiger Kaminkehrer für die Gemeinde Salz
www.kaminkehrerinnung-unterfranken.de

Matthias Weber
Tel:      0971 / 6 79 62

Mobil:  0170 / 4 83 10 44
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Aus den VereinenAus den Vereinen

DJK Sportverein e.V.
Die DJK Salz bietet für alle Altersklassen ein reichhaltiges Sportangebot. Falls Sie
genauere Angaben wünschen, wenden Sie sich an den Vorstand oder die
Abteilungsleiter/innen oder an die Übungsleiter/innen. Sie finden die DJK auch im
Internet unter www.DJK-Salz.de

Schützenverein e.V.
Der Schützenverein beteiligt sich auch an den Rundenwettkämpfen. Der Verein
verfügt im Schützenhaus, Frauenbergstr. 26, über eine Schießanlage die folgende
Disziplinen erlaubt:
10 Stände Luftgewehr, Luftpistole 10 m, 4 Stände KK-Pistolen 25 m und 4 Stände
Kleinkaliber 50 m.
Schießabende sind jeweils am Mittwoch und Freitag ab 20:00 Uhr.
Schauen Sie sich doch aktuelle Bilder auf der Homepage an.

Rhönklub-Zweigverein 
Der Rhönklub-Zweigverein Salz organisiert ganzjährig jeden 2. Mittwoch im Monat
eine Seniorenwanderung. Abmarsch oder Abfahrt immer um 13:00 Uhr am Ver-
einsheim, Raiffeisenstr. 4. Die festgesetzten Sonntagswanderungen starten eben-
falls vom Vereinsheim aus. Jeden Freitag ab 20:00 Uhr Klubabend.
Nähere Hinweise zu den Veranstaltungen und Wanderungen sind in den Bekannt-
machungskästen (Vereinsheim u. Pater Gregor Becker-Haus)
Auch  Nichtmitglieder sind zu allen Veranstaltungen herzlich eingeladen.

Seniorenkreis
Jeden ersten Mittwoch im Monat treffen sich die Senioren im Seniorenraum, im
Gemeindezentrum. Zusätzliche Busausflüge oder sonstige Veranstaltungen
werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Frauenbund
Zusätzliche Veranstaltungstermine werden rechtzeitig im Gemeindeblatt oder in
der Tagespresse bekannt gegeben.
Selbstverständlich sind auch Nichtmitglieder herzlichst eingeladen.

Sälzer Dorfmusikanten e.V.
Die Sälzer Dorfmusikanten bemühen sich auch um die Nachwuchsausbildung.
Näheres darüber erfahren Sie bei Sebastian Schmitt. 
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Aus den VereinenAus den Vereinen

Krabbelstube Zwergenstübchen
Krabbelstunden sind jeweils:
Donnerstag: 15:00 – 16:.00 Uhr 
im „Alten Kindergarten“ in der Karolingerstraße 18. Dort treffen sich die Eltern
oder Großeltern mit ihren Kleinkindern bis zum Kindergartenalter.

Bude Salz Franken e.V.
Wir widmen uns dem Dart- und Motorradsport. Organisieren 1 x jährl. eine interne
Dartmeisterschaft und einen Preisschafkopf. Außerdem werden mehrmals im Jahr
Motorradausflüge unternommen. 

Tänze aus aller Welt 
wöchentliche Treffen im Gemeindezentrum Salz Centplatz
jeden Dienstag von 18:00 bis 19:30 Uhr
Informationen bei Gertrud Benkert 09771/ 1481 oder Helga Mangold
09771/630309

Tanzen im Sitzen für ältere Senioren
Treffen in den Wintermonaten 14-tägig am Mittwoch 
von 9:30 – 10:30 Uhr Informationen bei Monika Linder

Dezember 2015      Ä n d e r u n g e n   v o r b e h a l t e n !
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Aus den VereinenAus den Vereinen

Vereinsname/
Ansprechpartner Straße, PLZ, Ort Telefon, Mail …

Arbeitskreis "Sälzer
Geschichte"
Christa Volkheimer

Gartenstr. 4
97616 Salz

(0 97 71) 4924
ak.szgeschichte@gmail.com

Bude Salz Franken e.V.
Markus Gessner

Am Rain 24
97616 Salz

0173/3072661
www.bude-salz.de

CSU-Ortsverband Salz
Hartmut Brunner

Am Pfad 4
97616 Salz

(0 97 71) 995702

DJK Sportverein Salz e.V.
Heiko Müller, Harald Becher, 
Martin Hein

0172/6665352 (H. Müller)
09771/98776 (H. Becher)
09771/995496 (M. Hein)

www.djk-salz.de 
info@djk-salz.de

Frauenbund Salz
Gerlinde Schleier

Nußhang 3
97616 Salz (0 97 71) 53 75

Freiwillige Feuerwehr Salz
Martin Schmitt oder 
1. Kommandant Thomas
Heuring

Karl – Straub – Str. 13
97616 Salz  

buergermeister@salz.de
(01 60) 90 75 19 61 

Feuerwehrverein Salz e.V.
1. Vorstand
Steffen Koch

Karolingerstr.14
97616 Salz 1.Vorstand@feuerwehr-salz.de

Haus- u. Gartenfreunde Salz
Rolf Niderehe

Grasbergstr. 26
97616 Salz

(0 97 71) 99 57 00
rolf.niderehe@gmx.de

Kath. Pfarramt Salz Prälat-Paul-Bocklet-Platz 1
97616 Salz

(0 97 71) 21 29
Fax: 99 45 62

pfarrei.salz@bistum-
wuerzburg.de

Kindergarten Salz Saaleblick 2
97616 Salz

(09771) 5629

Kindergartenverein 
St. Elisabeth
Ulrich Dahmann

Stadtblick 12
97616 Salz

(0 97 71) 63 68 85
kigaverein-salz@web.de

Krabbelgruppe Salz
„Zwergenstübchen“
Natascha Salatsch

Grasbergstr. 7
97616 Salz

(0 97 71) 98 68 1
moni-sunflower@gmx.de

Pfarrgemeinde
Maria Racke

Grasbergstr. 3
97616 Salz (0 97 71) 98656

Rhönklub Zweigverein Salz
Herbert Heinisch

Karl-Straub-Str. 9
97616 Salz

(0 97 71) 99 44 43
herbert.heinisch@gmx.de

Sälzer Dorfmusikanten
Sebastian Schmitt

Lindenweg
Bad Neustadt - Dürrnhof

sebastian.schmitt90@gmx.de

Schützenverein Salz e.V.
Jennifer Herklotz

Schallgrabenweg 2
97618 Hohenroth

(0 97 71) 7662
jennifer-herklotz@t-online.de
www.schuetzenvereinsalz.de

Seniorenkreis
M. Alka, G.Stöhr, M.
Zirkenbach

Hauptstr. 63
97616 Salz

(0 97 71) 1 73 45
Alka Maria:   Kassy169@web.de

„Sonniges Salz“ Solar GbR
Peter Müller

Wiesenweg 11
97616 Salz

(0 97 71) 6 80 44
Fax:         6 80 43

Peter.mueller@muellersalz.de
Tänze aus aller Welt
Claudia Amrhein

Gustav-Heß-Str. 4
97650 Weimarschmieden

(09778) 1605
gasthaus@zur-weimarschmieden.de
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ImpressumImpressum

Herausgeber: Gemeinde Salz

Redaktion: 1. Bürgermeister Martin Schmitt
Carina Bachstein

Druck: kraus print u. media GmbH & Co. KG, 
Wülfershausen

Redaktionsanschrift: Carina Bachstein
Endgrube 16, 97616 Salz

E-Mail: durf-bliedle@gmx.de 

Telefon: 0171/4714721 (Carina Bachstein)

Das Mitteilungsblatt erscheint alle drei Monate
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 

05.03.2016
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Aktion 2016 bis 10.01.2016 

Beim Kauf einer Nespressomaschine 
erhalten Sie bis zu 

200 Kapseln geschenkt 
 

                                                      

 
 

    
      Hauptstraße 31, 97616 SALZ, Tel: 09771/6162-0 



- 91 -

Werbung im Durf - BliedleWerbung im Durf - Bliedle

Sie möchten in unserem Durf – Bliedle werben? Einfach Formular ausfüllen und
an die angegebene Adresse senden. Ihre Werbung bitte an die angegebenen E-
Mail – Adressen senden.

 
Verwaltungsgemeinschaft Bad Neustadt a. d. Saale 
Goethestr. 1 
97616 Bad Neustadt a.d. Saale 
 
 
 
 
 
Mitteilungsblatt der Gemeinde Salz; 
Vertrag für Werbeinserat 
 
 
Wir bitten unsere beigefügte Werbeanzeige ab der Auflage ____________________________   
im Mitteilungsblatt der Gemeinde Salz zu veröffentlichen. 
 
 
Inseratskosten für eine Ausgabe, Format DIN A 5 (schwarz-weiß) 
 
  1 / 1 Seite 39,00 € 
  1 / 2 Seite 21,00 €          (Bitte ankreuzen!) 
  1 / 3 Seite 16,00 € 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Inseratskosten für 1 Jahr (4 Ausgaben jährl.), Format DIN A 5 (schwarz-weiß) 
 
  1 / 1 Seite 128,00 € 
  1 / 2 Seite   72,00 €          (Bitte ankreuzen!) 
  1 / 3 Seite   52,00 € 
 
Das jährliche Abonnement verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn es 
nicht rechtzeitig zum Redaktionsschluss der folgenden Ausgabe gekündigt wird. 
 

 
Auftraggeber: 
(Bitte gut leserlich ausfüllen oder Firmenstempel anbringen!) 
 
............................................................................................................... 
 
............................................................................................................... 
 
............................................................................................................... 
 
 
 
 

………………………………………………………………. 
(Ort,Datum) 
 
 
........................................................................................... 
Unterschrift Auftraggeber 
 

Anlagen:  
1 Druckvorlage der Anzeige  
Und zusätzlich per Mail an: mail@bad-neustadt-vgem.de  
(bestenfalls im JPG- oder PDF-Format) 
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Naturlandhof Derleth 
Hauptstraße 33 

97616 Salz 
 Tel. 09771/4244 

www.derleth-salz.de

Hofladen
Eier (frisch aus dem Hühnerstall) 
Kartoffeln (verschiedene Sorten) 
Honig (aus der Sälzer Flur) 
Dinkel (Körner oder frisch gemahlen) 
Weizen (Körner oder frisch gemahlen) 
Roggen (Körner oder frisch gemahlen) 
Nackthafer (als Flocken ins Müsli)  
…

Öffnungszeiten: 
Mo – Fr: ab 17:00 Uhr 
Samstag: ab 9:00 Uhr 

und nach Vereinbarung




